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Öffnungszeiten des Amtes:
Mo, Di, Do, Fr 08.00 -12.00 Uhr
Di 14.00 -18.00 Uhr
Do 14.00 -16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen! 
außerdem Termine nach Vereinbarung

Amtsverwaltung 
Mecklenburgische Schweiz Teterow
Tel. 0 39 96/1 28 00

Verwaltungsstelle Jördenstorf 
Tel. 03 99 77/35 10

Ausbau des Parkweges in Hohen Mistorf 2010 Ausbau des Parkweges in Hohen Mistorf 2010 
im Rahmen des Bodenordnungsverfahrensim Rahmen des Bodenordnungsverfahrens
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Amtsverwaltung Mecklenburgische Schweiz

Die Amtsverwaltung ist unter folgenden Telefonnummern erreichbar:

Ortsnetz Teterow Ortsnetz Jördenstorf
03996/1280 + 039977/351 +
Durchwahlnummer Durchwahlnummer
Internet: www.amt-mecklenburgische-schweiz.de

Ihre Ansprechpartner

Aufgabengebiet Ansprechpartner Durchwahl- E-Mail
nummer

Zentrale 0
Amtsvorsteher Gerald Klick 10 amtsvorsteher@amt-ms.de
Leitender Jens Behn 11 oder 51 jens.behn@amt-ms.de
Verwaltungsbeamter
Fachdienst Zentrale Dienste
Fachdienstleiterin Petra Ebert 57 petra.ebert@amt-ms.de
Sekretariat Teterow Petra Kirchner 10 oder 37 petra.kirchner@amt-ms.de
Sekretariat Jördenstorf Angelika Stelten 50 angelika.stelten@amt-ms.de
Kindergärten, Schulen Gudrun Rachau 53 oder 54 gudrun.rachau@amt-ms.de
Personalwesen Regina Schmidt 62 regina.schmidt@amt-ms.de
Standesamt Heiderose Wolter 56 heiderose.wolter@amt-ms.de
ABM, Sport- u. Spielplätze Christiene Schmeichel 59 christiene.schmeichel@amt-ms.de
Fachdienst Ordnungs- und Sozialverwaltung Jördenstorf
Fachdienstleiterin Alke Graunke 64 alke.graunke@amt-ms.de
Wohngeld Regina Mamerow 61 regina.mamerow@amt-ms.de
Einwohnermeldeamt Cornelia Becker 63 cornelia.becker@amt-ms.de
Fachdienst Ordnungs- und Sozialverwaltung Teterow
Fachdienstleiter Gerhard Jackstädt 14 gerhard.jackstaedt@amt-ms.de
Wohngeld Regina Mamerow 30 regina.mamerow@amt-ms.de
Meldeamt Ingelore Liginger 32 ingelore.liginger@amt-ms.de
Ordnungsamt Isolde Deuter 31 isolde.deuter@amt-ms.de
Fachdienst Bauverwaltung
Fachdienstleiterin Monika Singer 22 monika.singer@amt-ms.de
Bauleitplanung Renate Schulz 20 renate.schulz@amt-ms.de
Erhebung von Straßenaus-
baubeiträgen, Veranlagung
von Erschließungsbeiträgen,
Karten- und Vermessungs-
unterlagen, Straßennamen
und Hausnummern Hiltrud Dahlke 34 hiltrud.dahlke@amt-ms.de
Liegenschaften Elfi Krüger 24 elfi.krueger@amt-ms.de
Straßen, Wege, Straßen-
lampen, Landpachtverträge,
Garagen, Miet- und Nutzungs-
sowie Kaufverträge Antje Wedow 27 antje.wedow@amt-ms.de
Fachdienst Finanzen
Fachdienstleiterin Karin Zillmann 65 karin.zillmann@amt-ms.de
Kasse Gudrun Harm 66 gudrun.harm@amt-ms.de
Kasse Margit Konarske 67 margit.konarske@amt-ms.de
Kasse Heidemarie Möller 74 heidemarie.moeller@amt-ms.de
Vollstreckung Andrea Martens 68 andrea.martens@amt-ms.de
Steuern Rita Fernholz 71 rita.fernholz@amt-ms.de
Steuern Jutta Bunk 72 jutta.bunk@amt-ms.de
Kämmerei Gisela Zingler 73 gisela.zingler@amt-ms.de

Telefax Teterow 25
Telefax Jördenstorf 55

Amt Mecklenburgische Schweiz
Der Amtsvorsteher

von-Pentz-Allee 7
17166 Teterow

Amt Mecklenburgische Schweiz
Der Amtsvorsteher

Verwaltungsstelle Jördenstorf
Neue Str. 1
17168 Jördenstorf

Amt Mecklenburgische Schweiz
Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung

Verwaltungsbüro Teterow Tel.: 03996/157286
von-Moltke-Str. 24 oder 157287
17166 Teterow Fax: 03996/140807

Amt Mecklenburgische Schweiz
Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung

Büro Jördenstorf Tel.: 039977/30545
Teterower Str. 16 Fax: 039977/30292
17168 Jördenstorf

Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsgesellschaft e. V.
BQG

von-Pentz-Allee 7
17166 Teterow Tel. 03996/128021

Bereitschaftsdienst Stadtwerke Teterow GmbH

Tel. 03996/1533-30
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Straßenreinigungssatzung 
der Gemeinde Warnkenhagen

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08. Juni 2004, (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 17.12.2009 (GVOBl. M-V S. 687,
719) und des § 50 des Straßen- und Wegegesetzes des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-M-V) vom 13. Januar
1993 (GVOBl. M-V S. 42), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 101, 113) wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde
Warnkenhagen vom 14.06.2010 folgende Satzung erlassen.

§ 1
Reinigungsp”icht
Alle öffentlichen Straßen (§§ 2, 62 StrWG - M-V, § 1 Bundes-
fernstraßengesetz) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 5
Abs. 1 Sätze 2 und 3 StrWG) sind zu reinigen.

§ 2
Auferlegung der Reinigungsp”icht
(1) Die Reinigungsp”icht wird für die in der Anlage bezeichne-
ten Straßen für folgende Straßenteile
a) die Gehwege mit Ausnahme derjenigen Teile, die als Park-

platz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichnet sind,
b) die begehbaren Seitenstraßen,
c) die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fußgänger

geboten ist,
d) Fußgängerstraßen
e) die nur für Fußgänger bestimmten Teile von Fußgänger-

straßen, 
f) die Rinnsteine,
g) die Gräben,
h) die Hälfte der Fahrbahnen,
i) die als Parkplatz für Kraftfahrzeuge besonders gekennzeich-

neten Flächen
in der Frontlänge der anliegenden Grundstücke den Eigentü-
mern dieser Grundstücke auferlegt.
(2) Anstelle des Eigentümers trifft die Reinigungsp”icht
a) den Erbbauberechtigten
b) den Nießbraucher, sofern er unmittelbaren Besitz am ge-

samten Grundstück hat,
c) den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze

Wohngebäude zur Benutzung überlassen ist.
(3) Ist der Reinigungsp”ichtige nicht in der Lage, seine P”icht
persönlich zu erfüllen, so hat er eine geeignete Person mit der
Reinigung zu beauftragen.
(4) Auf Antrag des Reinigungsp”ichtigen kann ein Dritter durch
schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde mit deren Zu-
stimmung die Reinigungsp”icht an seiner Stelle übernehmen.
Die Zustimmung ist jederzeit widerru”ich und nur so lange wirk-
sam, wie eine ausreichende Haftp”ichtversicherung für den
Dritten besteht.

§ 3
Art und Umfang der Reinigungsp”icht
(1) Die zu reinigenden Straßenteile sind wöchentlich bzw. vor
gesetzlichen Feiertagen bis 19.00 Uhr des Vortages zu säubern
und von Wildkräutern zu befreien.
Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die dem Feuer-
löschwesen dienenden Wasseranschlüsse sind jederzeit sauber
und von Schnee und Eis frei zu halten. Einer mit der Reinigung
verbundenen Staubentwicklung ist bei frostfreier Witterung
durch Sprengen mit Wasser vorzubeugen. Im Übrigen richten
sich Art und Umfang der Reinigung nach den örtlichen Erforder-
nissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
(2) Die Gehwege sind bei Glatteis mit abstumpfenden Stoffen
zu bestreuen. 

Die Streup”icht erstreckt sich auf die Fußgängerüberwege und
die besonders gefährlichen Fahrbahnstellen, bei denen die Ge-
fahr auch bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt
nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar ist. 
Nach 20.00 Uhr entstehendes Glatteis ist bis 8.00 Uhr des fol-
genden Tages, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr entste-
hendes Glatteis so oft wie erforderlich unverzüglich zu beseiti-
gen; dies gilt auch für Glätte, die durch fest getretenen Schnee
entstanden ist.
(3) Die Gehwege sind in einer für den Fußgänger erforderlichen
Breite von Schnee frei zu halten und bei Glätte zu streuen.
Schnee ist in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr unverzüglich
nach beendetem Schneefall zu entfernen und nach 20.00 Uhr
gefallener Schnee bis 8.00 Uhr des folgenden Tages. Auf den
mit Sand, Kies und Schlacke befestigten Gehwegen ist nur
Glätte zu beseitigen; jedoch sind Schneemengen, die den
Fußgängerverkehr behindern, unter Schonung der Geh”äche
zu entfernen.
(4) Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn grenzenden
Drittel des Gehweges oder einem Seitenstreifen zu lagern. Wo
dies nicht möglich ist, können Schnee und Eis auch auf dem
Fahrbahnrand gelagert werden. Der Fahrbahn- und Fußgänger-
verkehr darf hierdurch nicht behindert werden. Von anliegenden
Grundstücken darf der Schnee nicht auf die Straße geschafft
werden.
(5) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind alle
Straßenteile, deren Benutzung durch Fußgänger geboten ist.

§ 4
Außergewöhnliche Verunreinigung von Straßen
Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verun-
reinigt, hat die Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne
schuldhaftes Verzögern zu beseitigen; andernfalls kann die Ge-
meinde die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers besei-
tigen. Unberührt bleibt die Verp”ichtung des Reinigungsp”ichti-
gen, die Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies
zumutbar ist.

§ 5
Grundstücksbegriff 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf
die Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende Grund-
besitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem Bewertungsge-
setz bildet.
(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grund-
stück, das durch einen Graben, eine Böschung, einen Grün-
streifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg oder
von der Fahrbahn getrennt ist, gleich, ob es mit der Vorder-
bzw. Hinterfront oder den Seitenfronten an einer Straße liegt,
das gilt jedoch nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße
und Grundstück nach § 2 StrWG weder dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten
Wer vorsätzlich oder fahrlässig seiner Reinigungsp”icht bzw.
seiner P”icht zur Schnee und Glättebeseitigung nach dieser
Satzung nicht nachkommt, insbesondere wer die in den §§ 2
und 3 genannten Straßen”ächen nicht im erforderlichen Um-
fang oder in der erforderlichen Art und Weise oder zur erforder-
lichen Zeit reinigt, vom Schnee räumt und mit geeigneten ab-
stumpfenden Mitteln streut und wer seiner Reinigungsp”icht
nach § 4 in Verbindung mit § 50 des StrWG M-V verletzt, han-
delt ordnungswidrig.
Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 61 StrWG M-V mit einer
Geldbuße geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde
Warnkenhagen vom 11.06.1996 außer Kraft.

Warnkenhagen, den 15.06.2010

in Vertretung
Horst Stanislaus
1. Stellvertreter des Bürgermeisters
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Anlage zur Straßenreinigungssatzung 
der Gemeinde Warnkenhagen

Straßen der Gemeinde:
Tellow Ortslage Tellow
Tenze Ortslage Tenze
Hessenstein Ortslage Hessenstein
Warnkenhagen: An der Kirche

Am Dorfplatz
Dörpstrat
Zum Gutshaus
Am Pölitzer Weg
Mühle

Gottin Dorfstraße (gesamte Ortslage)
Hiermit ist die vorstehende Satzung bekannt gemacht.
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs.
5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften. 

Satzung über das 
Friedhofs- und Bestattungswesen 
der Gemeinde Schorssow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08.06.2004 (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V 
S. 687, 719), und dem Gesetz über das Leichen-, Bestattungs-
und Friedhofswesen Mecklenburg-Vorpommern (BestattG M-V)
vom 3. Juli 1998, (GVOBl. M-V S. 617), zuletzt geändert am 
30. Juni 2006 (GVOBl. M-V S. 484) wird nach Beschlussfas-
sung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Schorssow
am 09. Juni 2010 folgende Satzung erlassen:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1
Friedhofszweck
(1) Der Friedhof in Schorssow ist eine Einrichtung der Gemein-
de Schorssow, nachstehend ŒFriedhofsverwaltung• (Amt Meck-
lenburgische Schweiz) genannt.
(2) Der Friedhof dient der Bestattung von Personen, die bei
ihrem Tod ihren Wohnsitz in der Gemeinde Schorssow hatten
oder ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte
besitzen.
(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung.

§ 2
Schließung und Entwidmung
(1) Der Friedhof oder Friedhofsteile können aus wichtigen öffentli-
chen Gründen für weitere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder
einer anderen Verwendung zugeführt (Entwidmung) werden.
(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestat-
tungen ausgeschlossen. Soweit durch Schließung eines Friedhofs-
teiles das Recht auf weitere Bestattungen in Wahlgrabstät-
ten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsberechtigten
bei Eintritt eines weiteren Bestattungsfalles auf Antrag eine an-
dere Wahlgrabstätte/Urnenwahlgrabstätte kostenlos zur Verfü-
gung gestellt.
(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofes
als Ruhestätte der Toten verloren. Die Bestatteten werden, falls
die Ruhe- bzw. Nutzungsfrist noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten
des Friedhofsträgers umgebettet.
(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt ge-
geben. Umbettungen werden den Angehörigen sowie den Nut-
zungsberechtigten an Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten
mindestens einen Monat vorher mitgeteilt, soweit deren Aufent-
halt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist.
(5) Ersatzgrabstätten werden vom Friedhofsträger auf dessen Ko-
sten in ähnlicher Weise wie die Grabstätten auf dem entwidmeten
oder außer Dienst gestellten Friedhofteiles hergerichtet. Die Er-
satzwahlgrabstätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts.

II. Ordnungsvorschriften 

§ 3
Verhalten auf dem Friedhof
(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes ent-
sprechend zu verhalten.
(2) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Beglei-
tung und unter Verantwortung Erwachsener betreten.
(3) Auf dem Friedhof ist es insbesondere nicht gestattet:
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art - ausgenommen Kinder-

wagen, Rollstühle und Handwagen sowie Fahrzeuge im Auf-
trag der Friedhofsverwaltung zu befahren,

b) in der Nähe einer Bestattungsfeier Arbeiten auszuführen,
c) das Verteilen von Druckschriften, mit Ausnahme der Druck-

schriften, die im Rahmen von Bestattungsfeiern üblich sind,
d) nur Abraum und Kehricht außerhalb der dafür vorgesehenen

Plätze abzulegen,
e) Grabstätten und die Friedhofsanlagen und Einrichtungen

außerhalb der Wege unberechtigt zu betreten, zu beschädi-
gen oder zu verunreinigen, 

f) Gegenstände von Gräbern und Anlagen wegzunehmen,
g) das Führen von Hunden ohne Leine,
h) das Feilbieten von Waren aller Art sowie das Anbieten ge-

werblicher Dienste,
i) an Sonn- und Feiertagen Arbeiten auszuführen,
j) Lärmen, Spielen und Rauchen auf dem Friedhof.
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie
mit dem Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm verein-
bar sind.

§ 4
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetrei-
bende bedürfen für die ihrem jeweiligen Berufsbild entsprechen-
de Tätigkeit auf dem Friedhof der vorherigen schriftlichen Zulas-
sung durch die Friedhofsverwaltung, die gleichzeitig den
Umfang der Tätigkeit festlegt.
(2) Zugelassen werden nur Gewerbetreibende, die in fachlicher,
betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind.
(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die
Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu be-
achten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die sie
oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit
auf dem Friedhof verursachen.
(4) Unbeschadet (§ 3 Abs. 3 Buchst. b) dürfen gewerbliche Ar-
beiten auf dem Friedhof nur während der von der Friedhofsver-
waltung festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. Während
der Dauer einer in der Nähe statt“ndenden Beerdigung sind ge-
werbliche Arbeiten zu unterbrechen.
(5) Die für die Arbeit erforderlichen Werkzeuge und Materialien
dürfen auf dem Friedhof nur ausnahmsweise und nur in Abspra-
che mit der Friedhofsverwaltung gelagert werden. Bei Beendi-
gung oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits-
und Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. 
Die Gewerbetreibenden dürfen auf dem Friedhof keinerlei Ab-
raum lagern. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den
Wasserentnahmestellen des Friedhofes gereinigt werden.
(6) Gewerbetreibende, die trotz zweimaliger schriftlicher Mah-
nung gegen die Vorschriften der Absätze 3 - 5 verstoßen oder
bei denen die Voraussetzung des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht
mehr gegeben sind, kann die Friedhofsverwaltung die Zulassung
auf Zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen.

III. Bestattungsvorschriften

§ 5 
Allgemeines
Nach Eintritt des Todes ist die Bestattung wie folgt anzumelden:
1. Die Bestattung ist unverzüglich unter Beifügung der notwen-

digen Unterlagen bei der Friedhofsverwaltung anzumelden.
Bei im Voraus erworbenen Wahlgrabstätten ist auch das
Nutzungsrecht festzustellen.

2. Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit dem
Anmeldenden Ort und Zeit der Bestattung fest unter Berück-
sichtigung der erlassenen Maßgaben.
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§ 6
Ausheben und Schließen der Gräber
(1) Die Gräber dürfen nur von denjenigen ausgehoben werden,
die mit dieser Aufgabe von den Angehörigen der/des Verstorbe-
nen mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung beauftragt ist.
(2) Die beim Ausheben einer Grabstätte aufgefundenen Reste
einer früheren Bestattung werden auf den Boden der Grabstätte
eingegraben.
(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch
mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.
(4) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdober-
”äche bis (ohne Hügel) zur Oberkante des Sarges mindestens
0,90 m, die Gesamttiefe soll 1,80 m betragen. Die Tiefe bis zur
Oberkante der Urne beträgt mindestens 0,65 m.
(5) Grabmale, Anp”anzungen oder ähnliche Dinge, die das
Ausheben der Gräber behindern, sind von dem Nutzungsbe-
rechtigten auf Verlangen vorübergehend zu entfernen. Ebenso
haben die Nutzungsberechtigten der Nachbargräber eine not-
wendige vorübergehende Veränderung auf ihren Gräbern zu
dulden, wenn daneben Bestattungen erfolgen.

§ 7
Ruhezeit
(1) Die Ruhezeit für Erdbestattungen beträgt 25 Jahre, für Ur-
nenbestattungen und bei Verstorbenen bis zum 5. Lebensjahr
20 Jahre. Urnen auf ein belegtes Grab 15 Jahre.
(2) Jedes Grab darf innerhalb der Ruhezeit mit nur einer Leiche
belegt werden. 
(3) Die Gräber gefallener und verstorbener Kriegsgefangener
sowie unter Kriegseinwirkung verstorbener ausländischer Zivil-
personen haben entsprechend des Genfer Abkommens zum
Schutz von Kriegsopfern vom 12. August 1949 dauerndes Ruhe-
recht. Sofern die P”ege der Grabstätten nicht durch Privatperso-
nen erfolgt, wird sie von der Friedhofsverwaltung durchgeführt.
(4) Gräber, deren Ruhezeit abgelaufen ist, dürfen erst nach Ab-
lauf von weiteren 10 Jahren neu belegt werden.
(5) Für die Beisetzung von Ascheurnen in belegten Gräbern
gelten besondere Bestimmungen.

§ 8
Umbettungen
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Abgesehen von einer gerichtlich angeordneten Ausgrabung
bedürfen Umbettungen unbeschadet der gesetzlichen Vorschrif-
ten der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die
Zustimmung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
erteilt werden.
(3) Nach Ablauf der Ruhezeit kann eine Umbettung in belegte
Grabstätten nur mit der vorherigen Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung erfolgen.
(4) Umbettungen aus Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten
bedürfen eines Antrages.
(5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die
an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbet-
tung entstehen, außer in den Fällen nach § 2 Abs. 3, hat der
Antragsteller zu tragen. 
(6) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch ei-
ne Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
(7) Leichen oder Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungs-
zwecken nur aufgrund behördlicher oder richterlicher Anord-
nung ausgegraben werden.

IV. Grabstätten

§ 9
Allgemeines
(1) Die Grabstätten bleiben im Eigentum der Friedhofsverwal-
tung. An ihnen können Rechte nur nach Maßgabe dieser Sat-
zung und der Gebührensatzung erworben werden.
(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 
a) Wahlgrabstätten/Reihengrabstätten
b) Urnenwahlgrabstätten
c) anonyme Urnengemeinschaftsanlage 
d) Rasen-Reihengrabstätten

(3) Die Grabstätten haben mindestens folgende Größe:
a) für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr

Länge: 120 cm
Breite: 60 cm

b) für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr
Länge: 210 cm
Breite: 90 cm

c) für Urnen
Länge: 100 cm
Breite: 100 cm

§ 10
Wahlgrabstätten
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten, für Erdbeisetzungen, an
denen das Nutzungsrecht auf Wunsch einzeln (Einzelgrab), zu
zweit (Doppelgrab) oder zu mehreren nebeneinander (Familien-
grab) für eine Nutzungszeit von mindestens 25 Jahren verge-
ben wird. Die Lage der Wahlgrabstätte wird im Benehmen mit
dem Erwerber bestimmt. Vor Inkrafttreten dieser Satzung verlie-
hene Nutzungsrechte bleiben hiervor unberührt.
(2) Das Nutzungsrecht wird nicht an Dritte übertragen. Ausnah-
men bedürfen der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.
(3) Das Nutzungsrecht ist vererblich, aber unteilbar. Tritt der
Erbfall ein und ist der Rechtsnachfolger für das Nutzungsrecht
an dem Wahlgrab unter mehreren Miterben nicht festgelegt, so
bestimmen die Miterben innerhalb eines Jahres, spätestens
aber vor der nächsten Benutzung, den Nutzungsberechtigten. 
Solange der Nutzungsberechtigte noch nicht feststeht, kann der In-
haber der Verleihungsurkunde als berechtigt angesehen werden.
(4) Der neue Nutzungsberechtigte hat nach Feststellung seiner
Nutzungsberechtigung unverzüglich die ordnungsgemäße Um-
schreibung auf seinen Namen zu beantragen.
(5) Kann unter mehreren Erben eine Einigung über den Berech-
tigten nicht erzielt werden, so ist - falls ein Rechtstreit zwischen
den Erben nicht in Betracht kommt - die Friedhofsverwaltung
berechtigt, diesen endgültig zu bestimmen.
(6) Hinterlässt der Nutzungsberechtigte keine Erben, fällt die
Grabstätte an den Eigentümer zurück.
(7) Angehörigen der Verstorbenen darf bei einem Wechsel des
Berechtigten der Zutritt zu der Grabstätte und die P”ege dersel-
ben nicht verwehrt werden. Die einheitliche Gestaltung der
Grabstätte darf dadurch nicht geändert oder gestört werden.
(8) Das Nutzungsrecht kann gegen Zahlung der festgesetzten Ge-
bühr jeweils um eine weitere Nutzungszeit verlängert werden.
(9) Wird bei späteren Beisetzungen die Nutzungszeit durch die
Ruhezeit (§ 7) überschritten, so ist vor der Beisetzung das Nut-
zungsrecht mindestens bis zum Ablauf der Ruhezeit für sämtli-
che Grabbreiten zu verlängern.

§ 11
Urnenwahlgrabstätten
(1) In Urnenwahlgrabstätten können je Grabbreite bis zu zwei
Urnen beigesetzt werden.
(2) Werden Ascheurnen in einem belegten Wahlgrab beige-
setzt, so gilt § 10 Abs. 9 entsprechend.
(3) Für die Aufnahme einer Urne in einer belegten Grabstelle
wird eine besondere Gebühr erhoben.
(4) Soweit sich nicht aus dieser Friedhofsordnung etwas ande-
res ergibt, “nden die Vorschriften über Wahlgrabstätten ent-
sprechende Anwendung.

§ 12
Urnengemeinschaftsanlage
(1) In der Urnengemeinschaftsanlage werden die Urnen in wür-
diger Weise von der Friedhofsverwaltung beigesetzt.
(2) Die Beisetzung erfolgt unter Ausschluss der Angehörigen
und der Öffentlichkeit.
(3) Blumen und Kränze werden nach der Trauerfeier niederge-
legt. Schleifen werden von der Friedhofverwaltung entfernt.
(4) Der/die Zahlungsp”ichtige erhält eine schriftliche Mitteilung
über die durchgeführte Beisetzung der Urne in der Urnenge-
meinschaftsanlage.
(5) Blumen für die/den Verstorbenen können an einen hierfür
vorgesehenen Platz niedergelegt werden.
(6) Die Lage der Urnen wird nicht bekannt gegeben.
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§ 12a
Rasen-Reihengrabstätten
(1) Auf dem Friedhof werden Rasen-Reihengrabstätten für
Urnenbeisetzungen und Sargbestattungen vorgehalten.
(2) Rasen-Reihengrabstätten sind Rasen”ächen für Sarg-
und Urnenbestattungen, die der Reihe nach belegt und erst
im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestatten-
den abgegeben werden.
Die Grab”ächen werden nicht durch Wege oder Grabein-
fassungen gekennzeichnet, sondern liegen einheitlich in ei-
ner geschlossenen Rasen”äche, die von der Gemeinde un-
terhalten wird. Das Ablegen von Blumen, Kränzen und
anderen Sachen ist nur an einer zentral vorgegebenen Stel-
le möglich.
(3) Rasen-Reihengrabstätten können nicht über die Ruhe-
zeit hinaus verlängert werden.
(4) Rasen-Reihengrabstätten haben mindestens folgende
Größe 
a) für Sargbestattungen

Länge: 2,80 m
Breite: 1,00 m

b) für Urnenbestattungen
Länge: 1,40 m
Breite: 1,00 m

(5) Die Grabstelle kann mit einer Namensplatte max. 40 cm
X 40 cm versehen und auf Antrag ebenerdig eingelassen
werden.

V. Gestaltung der Grabstätte

§ 13
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung
anzupassen, dass die Würde des Friedhofes in seinen Teilen
und seiner Gesamtlage gewahrt wird.
(2) Die Gemeindevertretung kann besondere Gestaltungsrichtli-
nien für einzelne Grabfelder über Werkstoffe, Maße und Bear-
beitung der Grabmale über die Bep”anzung der Grabstätten er-
lassen.

VI. Grabmale und sonstige bauliche Anlagen

§ 14
Mindeststärke der Grabmale
(1) Die Mindeststärke der Grabmale beträgt ab einer Höhe von
0,40 m bis 1,00 m 0,14 m und ab einer Höhe von 1,00 m bis
1,50 m 0,16 m.

§ 15
Zustimmungserfordernis
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und
sonstigen baulichen Anlagen bedürfen der vorherigen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. Der Antragsteller hat sein Nut-
zungsrecht nachzuweisen. 
(2) Dem Antrag ist beizufügen,
a) Der Grabmalentwurf mit Grundriss- und Seitenansicht im

Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbei-
tung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der
Symbole sowie der Fundamentierung,

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole
im Maßstab 1:1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbei-
tung des Inhalts, der Form und der Anordnung.

(3) Die Zustimmung der Friedhofsverwaltung erlischt, wenn das
Grabmal nicht binnen eines Jahres nach Erteilung der Zustim-
mung errichtet worden ist.

§ 16
Fundamentierung und Befestigung 
(1) Die Grabmale dürfen nur von Steinmetz- und Steinbildhau-
erbetrieben errichtet werden. Sie sind ihrer Größe entsprechend
nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu
fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft stand-
sicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht
umstürzen oder sich senken können.
(2) Die Friedhofsverwaltung kann prüfen, ob die vorgeschriebe-
ne Fundamentierung durchgeführt worden ist.

§ 17
Unterhaltung
(1) Die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen sind dauernd
im guten und sicheren Zustand zu halten. Verantwortlich dafür
ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen oder sonsti-
gen baulichen Anlagen gefährdet, sind die für die Unterhaltung
Verantwortlichen verp”ichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen.
Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf Kosten
des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen
von Grabmalen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz
schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht inner-
halb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist
die Friedhofsverwaltung berechtigt, das Grabmal oder Teile da-
von auf Kosten des Verantwortlichen zu entfernen. Die Fried-
hofsverwaltung ist verp”ichtet, diese Gegenstände drei Monate
aufzubewahren. Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder ohne
besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforde-
rung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild
auf der Grabstätte, das für die Dauer von einem Monat aufge-
stellt wird.
(3) Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der
durch das Umstürzen von Grabmalen oder Grabmalteilen verur-
sacht wird.

§ 18
Entfernung
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der Nutzungszeit dürfen Grab-
male nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung entfernt werden.
(2) Die Grabmale, die nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ab-
lauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts entfernt sind, fallen
entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Friedhofsver-
waltung. Sofern Wahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung
abgeräumt werden, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die
Kosten zu tragen.
(3) Historisch oder künstlerisch wertvolle Grabmale oder Denk-
mäler oder solche, die als besondere Eigenart des Friedhofes
aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem besonderen
Schutz der Friedhofsverwaltung. Sie werden in einem besonde-
ren Verzeichnis geführt und dürfen nicht ohne Zustimmung der
Friedhofsverwaltung entfernt oder abgeändert werden.

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 19
Allgemeines
(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des 
§ 13 dieser Satzung hergerichtet und dauernd instand gehalten
werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstät-
ten zu entfernen und an dem dafür vorhergesehenen Platz ab-
zulagern. § 4 Abs. 5 Satz 3 bleibt unberührt.
(2) Die Grabstätten dürfen nur mit P”anzen bep”anzt werden,
die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen nicht be-
einträchtigen. 
(3) Die Grabhügel sollen nicht höher als 0,20 m sein und nicht
mit Steinsplitt oder Marmorkies bestreut werden. Sie dürfen nur
mit lebenden P”anzen bep”anzt oder eingefasst werden.
(4) Einzäunungen von Grabstätten sind nicht gestattet.
(5) Hecken dürfen nur mit dafür geeigneten Sorten und nach
vorheriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung gep”anzt wer-
den. Sie sollen eine Höhe von 0,50 m nicht überschreiten. 
(6) Für die Herrichtung und Instandhaltung ist bei Wahl- und Ur-
nengrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte verantwort-
lich. Die Verp”ichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit
oder des Nutzungsrechtes.
(7) Die Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtne-
rischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt ausschließ-
lich der Friedhofsverwaltung.
(8) Die Verwendung von P”anzenschutz- und Unkrautbekämp-
fungsmitteln bei der Grabp”ege ist nicht gestattet.
(9) Nicht kompostierbare Materialien, wie z. B. Draht, Plaste
oder Schaumstoffe an Blumengebinde, Grabschmuck und von
Grabeinfassungen sind gesondert zu entsorgen.
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§ 20
Vernachlässigungen
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet
oder gep”egt, hat der Verantwortliche nach schriftlicher Auffor-
derung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verantwort-
liche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu er-
mitteln, wird durch öffentliche Bekanntmachung auf die Ver-
p”ichtung zur P”ege hingewiesen. Außerdem wird der
unbekannte Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in
Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis
drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung das Nut-
zungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Die Friedhofsver-
waltung kann die Grabstätten abräumen, einebnen und
einsäen. Weiter kann sie Grabmale und sonstige bauliche Anla-
gen beseitigen lassen. Die Ruhezeit wird hiervon nicht berührt. 
(2) Ist der Verantwortliche bekannt oder ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln, ist ihm ein Entziehungsbescheid zuzustellen.
Darin wird er aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen bau-
lichen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbar-
keit des Entziehungsbescheides zu entfernen.
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 ent-
sprechend. Wird der Aufforderung nicht nachgekommen oder ist
der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermit-
teln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen. 

VIII. Leichenhalle und Trauerfeiern
§ 21
Trauerfeiern
(1) Die Trauerfeiern müssen der Würde des Ortes entsprechen.
(2) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum,
am Grabe oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stel-
le abgehalten werden. 

IX. Schlussvorschriften

§ 22
Registerführung
(1) Für jeden Friedhof ist ein Grabregister und ein chronologisches
Bestattungsregister über alle Gräber und Bestattungen zu führen.
(2) Die zeichnerischen Unterlagen (Gesamtplan, Belegungs-
plan, usw.) sind stets zu aktualisieren.

§ 23
Haftung 
Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden, die durch
nicht satzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anla-
gen und seiner Einrichtungen durch Dritte oder durch Tiere ent-
stehen. Die Friedhofsverwaltung obliegt keinen besonderen Ob-
hut- oder Überwachungsp”ichten. Im Übrigen haftet die
Friedhofsverwaltung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

§ 24
Gebühren
Für die Benutzung des Friedhofs und seiner Einrichtungen sowie für
Leistungen der Friedhofsverwaltung sind Gebühren zu entrichten.

§ 25
Übergangsregelung
Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung bestehenden Rechte
und verliehenen Grabnutzungsrechte bleiben von der Neurege-
lung unberührt mit Ausnahme des § 10 Abs. 3 dieser Satzung.

§ 26
Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofsatzung der Gemeinde Bülow vom
15.03.1995 außer Kraft. 

Schorssow, den 15.06.2010

Alexander Ensikat
Bürgermeister

Hiermit ist die vorstehende Satzung bekannt gemacht.
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs. 5
der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften. 

Gebührensatzung zur Friedhofssatzung 
der Gemeinde Schorssow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08.06.2004 (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V 
S. 687, 719), und der §§ 1, 2 und 6 des KAG des Landes M-V
beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Schorssow
in ihrer Sitzung am 09.06.2010 die Gebührensatzung zur Fried-
hofssatzung der Gemeinde Schorssow.

§ 1
Allgemeines
Für die Benutzung des Friedhofes in Schorssow und der Trau-
erhalle werden Gebühren nach dieser Gebührensatzung erho-
ben.

§ 2
Gebührenschuldner
Zur Zahlung der Gebühren ist der Antragsteller und derjenige
verp”ichtet, in dessen Interesse oder Auftrag der Friedhof oder
seine Einrichtungen benutzt werden.
Sind mehrere Personen zahlungsp”ichtig, so haften sie als Ge-
samtschuldner.

§ 3
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren
(1) Die Gebühr entsteht mit der Inanspruchnahme der Einrich-
tung des Friedhofes.
Die Gebühren sind nach Erhalt des Gebührenbescheides inner-
halb eines Monats fällig. Die Bewirtschaftungsgebühren gemäß
§ 7 dieser Satzung sind im laufenden Jahr fällig.
Die Gemeinde kann - abgesehen von Notfällen - die Benutzung
des Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, solange
weder die hierfür vorgesehenen Gebühren entrichtet sind, noch
die entsprechende Sicherheit geleistet wurde.
Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfah-
ren eingezogen.
Die Satzung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von
Ansprüchen “ndet Anwendung.

§ 4
Beleggebühren
Für die Benutzung des Friedhofes sowie deren Einrichtungen
werden nachstehende Gebühren erhoben.
Reihengrab (Einzelgrabstelle)
für Personen über 5 Jahre 200,00 Euro
Reihengrab (Doppelgrabstelle)
für Personen über 5 Jahre 400,00 Euro
für nicht Ortsansässige: + 50,00 Euro bzw.

100,00 Euro

Grabstelle für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
und Totgeburten 100,00 Euro
für jedes Jahr Verlängerung je Grabstelle 10,00 Euro
Rasen-Reihengrab für Sargbestattung 450,00 Euro
Rasen-Reihengrab für Urnenbestattung 350,00 Euro
Bei Wahlgrabstätten mit mehreren Grabstellen ist die Gebühr
auch für die noch unbelegten Stellen zu entrichten.
Verwaltungsgebühr 
(einmalig bei Grabstellenkauf) 10,00 Euro 

§ 5
Gebühren für die Nutzung der Feierhalle
Für die Nutzung der Feierhalle in Schorssow wird eine Gebühr
in Höhe von 40,00 Euro erhoben und ist im gereinigten Zustand
wieder zu übergeben.

§ 6
Bewirtschaftungskosten
Bewirtschaftungskosten betragen je Grabstelle jährlich 10,50 Euro.
Die jährlichen Bewirtschaftungskosten entfallen für Rasen-
Reihengräber.
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§ 7
Inkrafttreten
Die Gebührensatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Bülow über die Er-
hebung von Gebühren für die Trauerhalle in Schorssow vom
16.04.1998 außer Kraft. 

Schorssow, den 15.06.2010

Alexander Ensikat
Bürgermeister

Hiermit ist die vorstehende Satzung bekannt gemacht.
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese nach § 5 Abs. 5
der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften. 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Alt Sührkow
für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08. Juni 2004 (GVOBI. M-V S.205), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 17.12.2009 (GVOBI. M-V S.719) wird
nach Beschluss der Gemeindevertretung Alt Sührkow vom
25.01.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen 
Erträge auf 439.500,00  
der Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen auf 462.200,00  
der Saldo der ordentlichen Erträge und 
Aufwendungen auf -22.700,00  

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge auf 0,00  
der Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen auf 0,00  
der Saldo der außerordentlichen Erträge und 
Aufwendungen auf 0,00  

c) das Jahresergebnis vor der Veränderung 
der Rücklagen auf -22.700,00  
die Einstellung in Rücklagen auf 0,00  
die Entnahmen aus Rücklagen auf 22.700,00  
das Jahresergebnis nach Veränderung 
der Rücklagen auf 0,00  

2. im Finanzhaushalt
a) die ordentlichen Einzahlungen auf 439.500,00  

die ordentlichen Auszahlungen auf 462.200,00  
der Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen auf -22.700,00  

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00  
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00  
der Saldo der außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen auf 0,00  

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf 82.100,00  
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf 136.800,00  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf -54.700,00  

d) die Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 122.200,00  
die Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 67.400,00  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf 54.800,00  

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 48.900,00  

§ 3 
Verp”ichtungsermächtigungen
Verp”ichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Kredite zur Liquiditätssicherung werden in Höhe von 43.900  
beansprucht.

§ 5
Steuersätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A) auf 250,00 v. H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 350,00 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 340,00 v. H.

§ 6 
Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 
Haushaltsvorvorjahres betrug 0,00  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt 0,00  
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 0,00  

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.06.2010 er-
teilt.

Alt Sührkow, den 08.06.2010 

R. Mucke
Bürgermeister

Bekanntmachung

Hiermit ist die Haushaltssatzung der Gemeinde Alt Sührkow für
das Haushaltsjahr 2010 vom 08.06.2010 bekannt gegeben. Der
Haushaltsplan der Gemeinde Alt Sührkow liegt in der Zeit vom
28.06.2010 bis 09.07.2010 während der Sprechzeiten in der
Kämmerei des Amtes Mecklenburgische Schweiz, Verwaltungs-
stelle Jördenstorf, öffentlich aus.

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Prebberede 
für das Haushaltsjahr 2010 

Aufgrund der §§ 47 ff. Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom
08. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205), zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 17.12.2009 (GVOBI. M-V S. 719) wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung Prebberede vom 28.01.2010
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen 
Erträge auf 682.100,00  
der Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen auf 738.600,00  
der Saldo der ordentlichen Erträge und 
Aufwendungen auf -56.500,00  

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge auf 0,00  
der Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen auf 0,00  
der Saldo der außerordentlichen Erträge 
und Aufwendungen auf 0,00  
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c) das Jahresergebnis vor der Veränderung 
der Rücklagen auf -56.500,00  
die Einstellung in Rücklagen auf 0,00  
die Entnahmen aus Rücklagen auf 36.800,00  
das Jahresergebnis nach Veränderung 
der Rücklagen auf -19.700,00  

2. im Finanzhaushalt
a) die ordentlichen Einzahlungen auf 682.100,00  

die ordentlichen Auszahlungen auf 738.600,00  
der Saldo der ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen auf -56.500,00  

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00  
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00  
der Saldo der außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen auf 0,00  

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf 0,00  
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf 140.900,00  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf -140.900,00  

d) die Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 166.400,00  
die Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 71.900,00  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf 94.500,00  

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf 129.600,00  

§ 3 
Verp”ichtungsermächtigungen
Verp”ichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Kredite zur Liquiditätssicherung werden 102.900,00  
beansprucht.

§ 5 
Steuersätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) auf 250,00 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350,00 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 300,00 v. H.

§ 6 
Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 
Haushaltsvorvorjahres betrug 0,00  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt 0,00  
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 0,00  

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 04.06.2010 er-
teilt.

Prebberede, den 08.06.2010 

F. Möller
Bürgermeister

Bekanntmachung

Hiermit ist die Haushaltssatzung der Gemeinde Prebberede für
das Haushaltsjahr 2010 vom 08.06.2010 bekannt gegeben. Der
Haushaltsplan der Gemeinde Prebberede liegt in der Zeit vom
28.06.2010 bis 09.07.2010 während der Sprechzeiten in der
Kämmeret des Amtes Mecklenburgische Schweiz, Verwaltungs-
stelle Jördenstorf, öffentlich aus.

Haushaltssatzung der Gemeinde 
Sukow-Levitzow für das Haushaltsjahr 2010 

Aufgrund der §§ 47 ff. Kommunalverfassung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 08. Juni 2004 (GVOBI. M-V S. 205), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 17.12.2009 (GVOBI. M-V S. 719)
wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Sukow-Levitzow
vom 25.02.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen 
Erträge auf 377.000,00  
der Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen auf 474.800,00  
der Saldo der ordentlichen Erträge und 
Aufwendungen auf -97.800,00  

b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge auf 0,00  
der Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen auf 0,00  
der Saldo der außerordentlichen Erträge und 
Aufwendungen auf 0,00  

c) das Jahresergebnis vor der Veränderung 
der Rücklagen auf -97.800,00  
die Einstellung in Rücklagen auf 0,00  
die Entnahmen aus Rücklagen auf 0,00  
das Jahresergebnis nach Veränderung 
der Rücklagen auf -97.800,00  

2. im Finanzhaushalt
a) die ordentlichen Einzahlungen auf 377.000,00  

die ordentlichen Auszahlungen auf 474.800,00  
der Saldo der ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen auf -97.800,00  

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00  
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00  
der Saldo der außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen auf 0,00  

c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf 0,00  
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
auf 6.200,00  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf -6.200,00  

d) die Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 0,00  
die Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 49.700,00  
der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Finanzierungstatigkeit auf -49.700,00  

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 
Verp”ichtungsermächtigungen
Verp”ichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Kredite zur Liquiditätssicherung werden 157.300   beansprucht.

§ 5 
Steuersätze
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe Grundsteuer A) auf 250,00 v. H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 350,00 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 340,00 v. H.
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§ 6 
Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 
Haushaltsvorvorjahres betrug 0,00  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt 0,00  
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 0,00  

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.06.2009 für
einen Teilbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähig-
keit in Höhe von 153.700   erteilt.

Sukow-Levitzow, den 18.06.2010

W. Bommer
Bürgermeister

Bekanntmachung

Hiermit ist die Haushaltssatzung der Gemeinde Sukow-Levit-
zow für das Haushaltsjahr 2010 vom 18.06.2010 bekannt gege-
ben. Der Haushaltsplan der Gemeinde Sukow-Levitzow liegt in
der Zeit vom 28.06.2010 bis 09.06.2010 während der Sprech-
zeiten in der Kämmerei des Amtes Mecklenburgische Schweiz,
Verwaltungsstelle Jördenstorf, öffentlich aus.

Amt Mecklenburgische Schweiz
- Der Amtsvorsteher -
für die Gemeinde Groß Wüstenfelde

Bekanntmachung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Wüstenfelde hat
in ihrer 6. Sitzung am 07. Juni 2010 auf der Grundlage des § 61
der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2009 beschlos-
sen und der Bürgermeisterin die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2009 der Gemeinde
Groß Wüstenfelde und die Erläuterungen liegen in der Zeit vom
28. Juni 2010 bis zum 23. Juli 2010 
während der Sprechzeiten in der Kämmerei des Amtes Meck-
lenburgische Schweiz, Verwaltungsstelle Jördenstorf, öffentlich
aus.

Jördenstorf, 15.06.2010

Jens Behn
Leitender Verwaltungsbeamter

Amt Mecklenburgische Schweiz
- Der Amtsvorsteher -
für die Gemeinde Schwasdorf

Bekanntmachung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwasdorf hat in ihrer
6. Sitzung am 07. Juni 2010 auf der Grundlage des § 61 der
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern
die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen
und dem Bürgermeister die Entlastung erteilt.
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2009 der Gemeinde
Schwasdorf und die Erläuterungen liegen in der Zeit vom
28. Juni 2010 bis zum 23. Juli 2010 
während der Sprechzeiten in der Kämmerei des Amtes Meck-
lenburgische Schweiz, Verwaltungsstelle Jördenstorf, öffentlich
aus.

Jördenstorf, 15.06.2010

Jens Behn
Leitender Verwaltungsbeamter

Amt für Landwirtschaft d Bützow
- Flurneuordnungsbehörde -

Az: 20a/5433.3-2-51-2280

Flurneuordnungsverfahren: ŒDalkendorf-GutshausŽ
Gemeinde: Dalkendorf 
Landkreis: Güstrow

Öffentliche Bekanntmachung

Beschluss zur Änderung 
des Flurneuordnungsgebietes

Im Flurneuordnungsverfahren ŒDalkendorf-GutshausŽ, Land-
kreis Güstrow ergeht gemäß § 8 des Flurbereinigungsgesetzes
in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) mit späteren
Änderungen folgender Beschluss;

I.
Das Flurneuordnungsgebiet wird durch Zuziehung der folgen-
den Fläche geändert:

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke

Dalkendorf Dalkendorf 1 10/3, 11/3, 11/5, 74

Das Zuziehungsgebiet umfasst 2,9066 ha.
Das Verfahrensgebiet umfasst somit nunmehr 6,2554 ha. Das
hinzugezogene Flurneuordnungsgebiet ist auf der mit diesem
Beschluss verbundenen Gebietskarte durch Umrandung ge-
kennzeichnet.
Die genaue Abgrenzung nach Flurstücken kann beim Amt für
Landwirtschaft Bützow in einem Zeitraum von zwei Wochen,
gerechnet vom ersten Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung, zu den üblichen Dienststunden eingesehen werden.

II.
Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der nachträglich zum
Verfahren zugezogenen Flurstücke werden Teilnehmer der Teil-
nehmergemeinschaft des Flurneuordnungsverfahrens:
ŒDalkendorf-GutshausŽ mit Sitz in Dalkendorf.
Nebenbeteiligte sind die Genossenschaften, die Gemeinden,
andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, Wasser- und
Bodenverbände und Inhaber von Rechten an Grundstücken im
Verfahrensgebiet.
Nebenbeteiligte sind des Weiteren Eigentümer von nicht zum
Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücken, die zur Errichtung
fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurneuordnungsgebie-
tes mitzuwirken haben.

III.
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich
sind, die aber zur Teilnahme am Flurneuordnungsverfahren be-
rechtigen, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb von 3 Mo-
naten - gerechnet vom ersten Tag der Bekanntmachung dieses
Beschlusses - bei der Flurneuordnungsbehörde anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurneuordnungsbehörde
innerhalb einer von dieser zu setzenden weiteren Frist nachzu-
weisen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist an-
gemeldet oder nachgewiesen, so kann die Flurneuordnungs-
behörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gel-
ten lassen.
Der Inhaber eines vorstehend bezeichneten Rechts muss die
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes
ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte dem ge-
genüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zu-
erst in Lauf gesetzt worden ist.

IV.
Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfecht-
barkeit des Flurneuordnungsplanes dürfen ohne Zustimmung
der Flurneuordnungsbehörde
1. die Nutzungsarten der Grundstücke nicht verändert werden,

soweit es nicht zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb
gehört,
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2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen und ähnliche
Anlagen weder errichtet, wesentlich verändert noch beseitigt
werden,

3. Bäume, Sträucher, Gehölze und Ähnliches nicht beseitigt
werden.

Bei Zuwiderhandlungen können Maßnahmen zu 1. und 2. im
Flurneuordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flur-
neuordnungsbehörde kann den früheren Zustand wiederherstel-
len lassen. Im Falle der Ziffer 3 müssen Ersatzp”anzungen an-
geordnet werden (§ 34 FlurbG).
Ferner dürfen bis zur Ausführungsanordnung Holzeinschläge
über den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung
hinaus nur mit Zustimmung der Flurneuordnungsbehörde vor-
genommen werden, andernfalls sie die Wiederaufforstung an-
ordnen kann (§ 85 Ziffer 5 und 6 FlurbG). Bei den zu treffenden
Maßnahmen handelt die Flurneuordnungsbehörde im Einver-
nehmen mit der Forstaufsichtsbehörde.
Verstöße gegen die im § 34 Abs. 1 Nr. 2 und 3 und § 85 Nr. 5
FlurbG genannten Tatbestände können als Ordnungswidrigkei-
ten mit Geldbußen geahndet werden (§ 154 FlurbG).

V.
Begründung
Die Zuziehung der Flurstücke dient der Anbindung eines noch
auszubauenden Weges im Verfahrensgebiet an die Kreisstraße
K 30 sowie der Regelung der Eigentumsverhältnisse entlang
der Kreisstraße (eigentumsrechtliche Trennung der eigentlichen
Straßen vom Gehweg).

VI.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist als Rechtsbehelf der Widerspruch
gegeben. Der Widerspruch ist innerhalb einer Frist von einem
Monat, die mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung be-
ginnt, beim Amt für Landwirtschaft Bützow - Flurneuordnungs-
behörde - Schloßplatz 6, 18246 Bützow (Postanschrift: PF 1265,
18242 Bützow) schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Bützow, den 7. Juni 2010

Durch den Wasser- und Bodenverband •Obere PeeneŽ Staven-
hagen werden ab Ende Juli bis Dezember verstärkt Unterhal-
tungsarbeiten (Grabenmahd und Sohlräumung) an den Gewäs-
sern II. Ordnung im Verbandsgebiet durchgeführt.
Wir bitten die Eigentümer bzw. Nutzer der an die Gewässer angrenzenden
Flächen, die Unterhaltungsarbeiten nicht zu behindern und den 5-m-Gewäs-
serschutzstreifen für die Grabenmahd freizuhalten.
Wir weisen entsprechend dem Wasserhaushaltsgesetz § 41 sowie
dem Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, §§ 65
und 66 auf die besonderen P”ichten der Anlieger im Interesse der Ge-
wässerunterhaltung hin. Zur Verrichtung der Arbeiten haben die Ei-
gentümer bzw. Nutzer die Benutzung der Ufergrundstücke zu dulden.
Erhöhte Aufwendungen, die durch Erschwernisse bzw. Behin-
derungen bei der Unterhaltung der Gewässer auftreten, hat der
Verursacher der Erschwernisse bzw. Behinderungen zu tragen.
Die Unterhaltungsarbeiten werden in den einzelnen Schaube-
reichen von nachfolgenden Firmen durchgeführt:
Schaubereich 1 und 2 Agrargenossenschaft 

Groß Methling e. G. 
17159 Dargun OT Stubbendorf 
Tel. 039971/12046

Schaubereich 3 und 12 Graben- und Gewässerp”ege 
Fa. Gosse 
An der Landstraße 5, 
17168 Sukow-Levitzow 
Tel. 0173/9878543 

Schaubereiche 4, 7, 8 und 9 VVL Landschaftsp”ege GmbH 
Moehlenweg 2, 
18184 Volkenshagen 
Tel. 0172/3818468

Schaubereiche 5 und 6 Lohnhetrieb B. Meyer GmbH u. 
Co. Malchin 
Zum Lalaberg 1, 17139 Malchin 
Tel. 03994/631085

Schaubereiche 10 und 11 TUL Bau Müritz-Peene 
Tief- Umwelt- u. 
Landeskulturbau 
Heiko Hanusrichter 
Dorfstraße 1, 17192 Kargow 
Tel. 03991/631280 

Schaubereich 13 ME-LA-Bau W. Kägebein 
Am Bauernbruch 44, 
18249 Lübzin 
Tel. 038481/20464

Nähere Einzelheilen bzw. Termine sind in der Geschäftsstelle
des Wasser- und Bodenverbandes •Obere PeeneŽ, Scheunen-
weg 8 in 17153 Stavenhagen, Tel. 039954/30655 zu erfragen.

Jänicke 
Verbandsvorsteher

Wasser- und Bodenverband Obere Peene 
Scheunenweg 8, 17153 Stavenhagen Stavenhagen, d. 17.06.2010

Bekanntmachung
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Ministerium für Soziales und Gesundheit
Die Ministerin
Der Ministerpräsident
Parlamentarische Staatssekretärin 
für Frauen und Gleichstellung

Vereinbarkeit von 
Erwerbs- und Privatleben - Ideen gesucht

SCHWERIN. Die Landesregierung will die Vereinbarkeit von Er-
werbs- und Privatleben weiter verbessern. Dafür haben die Mi-
nisterin für Soziales und Gesundheit, Manuela Schwesig, und
die Parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und Gleich-
stellung, Dr. Margret Seemann, ein Aktionsprogramm ins Leben
gerufen, mit dem neue Konzepte und Ideen gesucht werden.
Eine Million Euro stehen aus Mitteln der Europäischen Union
bereit, um neue Projekte zur Vereinbarkeit zu unterstützen und
zu fördern. Unternehmen, Unternehmensnetzwerke, Unterneh-
mensverbände, Regionale Wirtschaftsfördergesellschaften, Ver-
eine, Verbände, gemeinnützige Einrichtungen sowie Einzelper-
sonen oder Initiativen können beim Landesamt für Gesundheit
und Soziales Projektideen einreichen.
ŒMit diesem Aktionsprogramm wollen wir vor allem solche Pro-
jekte unterstützen, die neue Wege bei der Verbesserung der
Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben gehen wollen, aber
dafür noch keine Unterstützung hatten. Ich kann daher nur dazu
ermutigen, sich an unserem Ideenwettbewerb zu beteiligenŽ, so
Sozialministerin Schwesig.
Auch Dr. Seemann betont die große Bedeutung des Aktionspro-
gramms: ŒDie bessere Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatle-
ben ist ein wichtiger Schritt zur Gleichstellung von Frauen und
Männern und ist notwendig, damit viele gut quali“zierte Frauen
und Männer trotz Familie ihre Fähigkeiten in die Wirtschaft ein-
bringen können.Ž
Bei dem neuen Aktionsprogramm werden erstmals Themen-
schwerpunkte gesetzt, auf die sich die neuen Projekte vor-
nehmlich beziehen sollen:
- Strategische Personalpolitik (mit Schwerpunkt auf Verein-

barkeit von Erwerbs- und Privatleben) in kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen

- Vereinbarkeit in ländlichen Räumen
- Stärkung der Rolle des Mannes bei der Familienarbeit
- Vereinbarkeit für alleinerziehende Mütter und Väter
- Spannungsfeld Pflege und Beruf
Den Startschuss für das neue Aktionsprogramm geben Sozial-
ministerin Schwesig und die Parlamentarische Staatssekretärin
Dr. Seemann am 19. Juli 2010 um 15.00 Uhr in Schwerin. Hier
können sich Interessierte über Verfahren und Voraussetzungen
der Förderung informieren. Drei weitere Informationsveranstal-
tungen werden am 26. Juli in Rostock, am 29. Juli in Greifswald
und am 04. August in Neubrandenburg folgen.
Das Aktionsprogramm geht zurück auf einen Beschluss des
Landesbeirates für das Programm Arbeit durch Bildung und In-
novation (ArBl).
Informationen zu den Voraussetzungen für eine Förderung und
zum Bewerbungsverfahren “nden Sie auch unter:
www.vereinbarkeit-leben-mv.de oder www.lagus.regierung-mv.de.

Amt Mecklenburgische Schweiz
Eigenbetrieb Wohnungsverwaltung
Büro Teterow

Folgende Wohnungen 
werden zur Vermietung angeboten:

Büro Teterow

Telefon: 03996/157286/87

Gemeinde Schorssow

OT Schorssow
2-R.-Wohnung 54,39 qm KM 266,52   große Küche

und 2 Kammern
4-R.-Wohnung 77,72 qm KM 377,27   große Küche

und 2 Kammern
2-R.-Wohnung 48,57 qm KM 216,79   mit Balkon
4-R.-Wohnung 75,14 qm KM 331,25   mit Balkon
OT Bristow
1-R-Wohnung 31,40 qm KM 161,19  
3-R.-Wohnung 57,50 qm KM 291,42  
2-R.-Wohnung 46,00 qm KM 234,26  

Gemeinde Groß Roge

OT Groß Roge
3-R.-Wohnung 57,90 qm KM 328,60  
OT Klein Roge
3-R.-Wohnung 61,69 qm KM 282,07   große Küche

und 2 Kammern
2-R.-Wohnung 52,36 qm KM 238,67   große Küche

und 2 Kammern
1-R-Wohnung 32,80 qm KM 158,65   große Küche

(ab 01.08.2010)

Gemeinde Groß Wokern

OT Groß Wokern
2-R.-Wohnung 54,34 qm KM 258,45   große Küche 

und 2 Kammern
3-R.-Wohnung 55,20 qm KM 279,08  
3-R.-Wohnung 62,30 qm KM 305,92  

Gemeinde Hohen Demzin

OT Hohen Demzin
2-R.-Wohnung 52,10 qm KM 221,29  
3-R.-Wohnung 56,90 qm KM 302,08  

Gemeinde Warnkenhagen

OT Gottin
1-R.-Wohnung 34,88 qm KM 168,49  
2-R.-Wohnung 45,03 qm KM 216,05  
3-R.-Wohnung 56,53 qm KM 271,00   
3-R.-Wohnung 62,21 qm KM 300,79   große Küche

und 2 Kammern
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Büro Jördenstorf

Telefon: 039977/30545

Gemeinde Sukow-Levitzow

OT Levitzow
3-R.-Wohnung 84,24 qm KM 336,96  
OT Sukow-Marienhof
2-R.-Wohnung 59,05 qm KM 266,37  
3-R.-Wohnung 69,04 qm KM 296,52  
3-R.-Wohnung 74,26 qm KM 330,11  

Gemeinde Groß Wüstenfelde

OT Matgendorf
3-R.-Wohnung 57,30 qm KM 313,73  
3-R.-Wohnung 57,30 qm KM 311,62  

Gemeinde Thürkow

OT Todendorf
1-R.-Wohnung 35,05 qm KM 207,73  
2-R.-Wohnung 53,07 qm KM 259,90   Wohnküche/

Speise- u.
Abstellkammer

Gemeinde Jördenstorf

OT Jördenstorf
3-R.-Wohnung 58,90 qm KM 279,31  
3-R.-Wohnung 63,00 qm KM 289,68  
4-R.-Wohnung 72,70 qm KM 338,60  
4-R.-Wohnung 74,00 qm KM 354,81   Wohnküche/

Speise- u.
Abstellkammer

OT Klenz
1-R.-Wohnung 28,33 qm KM   94,42  
3-R.-Wohnung 54,17 qm KM 267,27  
3-R.-Wohnung 55,50 qm KM 309,97  

Amt Mecklenburgische Schweiz 
- Der Amtsvorsteher -
Bauamt

Die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Sukow-Levitzow

hat am 16. Juni 2010 beschlossen, dass die Straßenbeleuch-
tung in den Orten Levitzow und Sukow-Marienhof (außer unten
in Sukow) in den Monaten Juli und August ganz abgeschaltet
wird.
Die Beleuchtung wird nur zu bestimmten Veranstaltungen (Dorf-
fest/Parkfest) kurzzeitig eingeschaltet.
Ab September 2010 wird die gesamte Straßenbeleuchtung wie-
der in Betrieb genommen.

Im Auftrag

Antje Wedow

Amt Mecklenburgische Schweiz 
- Der Amtsvorsteher -
Bauamt

Die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Dalkendorf

hat am 17. Juni 2010 beschlossen, dass die Straßenbeleuch-
tung in den Orten Dalkendorf, Amalienhof und Appelhagen vom
28.06. - 01.09. 2010 ganz abgeschaltet wird.

Im Auftrag 
Antje Wedow

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
der amtsanghörigen Gemeinden 

des Amtes Mecklenburgische Schweiz 
gratulieren Ihnen zum Geburtstag.

In den Gemeinden:

Alt Sührkow
27.06. Herr Hermann Negnal zum 85. Geburtstag
29.06. Frau Inge Bartsch zum 81. Geburtstag
02.07. Herr Eckard Krüger zum 64. Geburtstag
05.07. Herr Alfred Köhne zum 80. Geburtstag
07.07. Herr Otto Danehl zum 85. Geburtstag

Dahmen
29.06. Herr Bruno Szameitat zum 72. Geburtstag
01.07. Herr Klaus Freitag zum 69. Geburtstag
05.07. Frau Marga Nentwich zum 69. Geburtstag
07.07. Herr Rudolf Klinder zum 78. Geburtstag

Dalkendorf
02.07. Frau Christel Kiehl zum 73. Geburtstag

Groß Roge
04.07. Frau Hertha Wegner zum 83. Geburtstag
06.07. Herr Edmund Heyn zum 69. Geburtstag
08.07. Herr Alfred Möhle zum 78. Geburtstag

Groß Wokern
27.06. Frau Rosemarie Steffenhagen zum 62. Geburtstag
30.06. Frau Erika Schott zum 72. Geburtstag
06.07. Frau Meta Berner zum 69. Geburtstag
07.07. Herr Günter Berger zum 76. Geburtstag
08.07. Herr Kurt Pukallus zum 74. Geburtstag

Groß Wüstenfelde
27.06. Frau Helga Block zum 70. Geburtstag
28.06. Herr Jochen Alm zum 76. Geburtstag
02.07. Frau Martha Grönebaum zum 76. Geburtstag
03.07. Herr Reiner Dömel zum 73. Geburtstag
03.07. Frau Ruth Dömel zum 78. Geburtstag
05.07. Frau Gerda Naue zum 84. Geburtstag
06.07. Frau Elisabeth Nottelmann zum 80. Geburtstag

Hohen Demzin
05.07. Herr Gerhard Klein zum 72. Geburtstag
05.07. Frau Helga Schlaack zum 69. Geburtstag
10.07. Herr Erich Schlaack zum 73. Geburtstag

Jördenstorf
28.06. Frau Bärbel Rother zum 70. Geburtstag
29.06. Frau Inge Schwarz zum 74. Geburtstag
02.07. Herr Gerhard Fischer zum 74. Geburtstag
05.07. Herr Rolf Mamerow zum 66. Geburtstag
07.07. Herr Jürgen Christke zum 61. Geburtstag
08.07. Herr Wolf-Reinhard Rüdiger zum 63. Geburtstag

Lelkendorf
29.06. Frau Magdalene Sprick zum 80. Geburtstag
08.07. Herr Peter Lange zum 64. Geburtstag
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Die 4. Sitzung des Amtsausschusses fand am 27. April statt.
Schwerpunkt dieser Sitzung bildeten die Jahresabschlüsse des
Eigenbetriebes Wohnungsverwaltung.
Durch den Vorstand des Bodenordnungsverfahrens wurde am
5. Mai die Straßenbaumaßnahme Zierstorfs 6 - 7 an die Firma
Straßen- und Tiefbau Bützow vergeben.
Die Bauanlaufberatung fand am 11. Mai vor Ort statt. Die Be-
tonspurbahn ist bereits gegossen und mit der endgültigen Fer-
tigstellung ist ab Mitte Juli zu rechnen.
Die Bauabnahme des Weges Zierstorf 1 - 5 fand am 18. Mai
statt. Der frühzeitige und lang anhaltende Winter hatte die Fer-
tigstellung erheblich verzögert.
In diesem Jahr werden wir den Bau des Weges von Rachow
nach Roggow (geplanter Abschluss der Baumaßnahme Anfang
September), den Flassbarg und den Zierstorfer Teil des Racho-
wer Weges sowie den Mühlenweg in Neu Rachow bauen. In
Zierstorf wird ein Teich als Ausgleichsmaßnahme angelegt. Am
15. Juli werden wir voraussichtlich die Vergabe der Bauaufträge
vornehmen.
Ebenfalls in diesem Jahr werden wir mit der Sanierung des
Wotrumer Sees beginnen. Der Schwerpunkt der Arbeiten soll in
diesem Jahr statt“nden. Rund 318.000   sind für die Umset-
zung dieser Maßnahme geplant.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei den Einwoh-
nern bedanken, die sich tatkräftig bei der Vorbereitung, Durch-
führung und Gestaltung des Gemeindefestes beteiligten.

H. Hoeft

Klavierkonzert und Johannesfeuer 
in Groß Wokern 

Wie kommt ein Konzert”ügel in unsere Dorfkirche? Von ver-
schiedener Seite wurde der Wunsch an den Freundeskreis Or-
gel herangetragen, einen Pianisten einzuladen. Nachdem das
ŒPianohaus MöllerŽ die Möglichkeit, einen Flügel in unserer Kir-
che aufzustellen geprüft hat, gastiert am Freitag, den
25.06.2010 um 20.00 Uhr der International preisgekrönte Pia-
nist und Dozent der HMT Rostock Rico Gatzke. Zu Gehör kom-
men Werke von Schubert, Beethoven, Chopin und Mussorgskij
(Bilder einer Ausstellung). In Erinnerung an das wunderbare
Konzert mit Barbara Thalheim im Juni 2009 erwarten wir eine
ebenso stimmungsvolle Veranstaltung auch in diesem Jahr und
bieten im Anschluss wieder die Möglichkeit, am Johannesfeuer
bei einem Glas Wein zu verweilen. 
Eintritt: Erw. 8,-/Kd. u. Jgdl. 5,- Euro 

R. H.

Impessum
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Das Bekanntmachungsblatt erscheint 14-täglich sonnabends. Ist der Erscheinungs-
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Au”age: 4.400. Das Bekanntmachungsblatt kann bei Erstattung der Postkosten ko-
stenlos über die Amtsverwaltung Mecklenburgische Schweiz bezogen werden.
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Prebberede
27.06. Herr Hans-Werner Hoppe zum 71. Geburtstag
28.06. Frau Dorothea Hentze zum 71. Geburtstag
01.07. Herr Erich Marien zum 74. Geburtstag
01.07. Herr Alfred Sassen zum 64. Geburtstag
02.07. Frau Hilde Schmidt zum 78. Geburtstag
02.07. Frau Helga Urban zum 76. Geburtstag
06.07. Herr Horst Remter zum 80. Geburtstag
07.07. Frau Christa Schüttpelz zum 62. Geburtstag
09.07. Frau Dorothea Blohm zum 89. Geburtstag

Schorssow
01.07. Frau Klara Bernhardt zum 82. Geburtstag
05.07. Herr Waldemar Orlowski zum 70. Geburtstag
09.07. Herr Wolfgang Zirzow zum 73. Geburtstag

Schwasdorf
27.06. Frau Ingrid Thiel zum 73. Geburtstag
08.07. Frau Lotte Koch zum 78. Geburtstag
09.07. Frau Helga Dabels zum 70. Geburtstag
10.07. Herr Hans Regber zum 72. Geburtstag

Sukow-Levitzow
29.06. Frau Margit Camp zum 83. Geburtstag
03.07. Frau Maria von der Heide zum 64. Geburtstag
05.07. Herr Heinrich Hellweg zum 76. Geburtstag
06.07. Herr Erich Valentin zum 69. Geburtstag
09.07. Herr Reinhold von der Heide zum 66. Geburtstag
09.07. Herr Kurt Lange zum 77. Geburtstag

Thürkow
27.06. Herr Wolf-Dieter Mittelstädt zum 67. Geburtstag
05.07. Herr Josef Snaschel zum 80. Geburtstag

Warnkenhagen
01.07. Frau Dr. Heidrun Niemann zum 71. Geburtstag

Für den Fall, dass Sie eine Veröffentlichung Ihrer Daten nicht
wünschen, teilen Sie dies bitte rechtzeitig, innerhalb von zwei
Monaten, dem Amt Mecklenburgische Schweiz, v.-Pentz-Allee
7, 17166 Teterow oder unter den folgenden Telefonnummern
03996/128032 oder 039977/35163 Sachgebiet Einwohnermel-
deamt mit.

Bericht des Bürgermeisters

(Auszug) 
Am 1. Februar fand beim Arbeitsgericht in Rostock eine Güte-
verhandlung statt. Die ehemalige Leiterin der Kita hatte gegen
die fristlose und gleichzeitig hilfsweise ausgesprochene ordent-
liche Kündigung geklagt und die Wiedereinstellung als Leiterin
gefordert. Im Vorfeld des Gütetermins rieten das Amt und unser
Rechtsanwalt einen Vergleich zuzustimmen, um einen evtl. lan-
gen Rechtsstreit zu ersparen und Ruhe in die Einrichtung zu
bekommen. Die Zustimmung zu diesem Vorschlag hatte ich von
der Bedingung abhängig gemacht, dass eine Weiterbeschäfti-
gung, auch wenn es sich nur um einen befristeten Zeitraum
handelt, ausgeschlossen ist.
Das Ziel wurde erreicht, in dem wir die fristlose Kündigung in eine
ordentliche fristgemäße Kündigung zum 31. Januar änderten.
Im Kindergarten herrscht jetzt eine wohltuende Atmosphäre und
zahlreiche Neuaufnahmen und Voranmeldungen an Kindern sind
Ausdruck der guten Arbeit unserer Erzieherinnen in der Einrichtung.
Die Firma KUBUS, stellte am 23. März den Bürgermeistern des
Amtes, in einer Informatitionsveranstaltung die voraussichtliche
Entwicklung der Wohnungsbewirtschaftung im Amt bis ins Jahr
2020 dar.
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Schwiesseler Kindertag 

Auch in diesem Jahr fand unser traditionelles Kinderfest statt,
unter dem Motto ŒSpiel und Spaß mit der Feuerwehr•.
Einige Stationen, in der Geschicklichkeit gefragt war, mussten
absolviert werden, z. B. Knotenbinden und Dosenspritzen mit
der Kübelspritze.
Danach wurd zu einer reichlich gedeckten Kaffeetafel eingela-
den. Gut gestärkt ging es wieder ans Fußballspiel (Eltern gegen
Kinder), wobei es in diesem Jahr um einen Wanderpokal ging.
Bei der anschließenden Siegerehrung gab es Preise für große
und kleine Teilnehmer.
Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr war die Einweihung
unseres neuen Spielplatzes mit Volleyballfeld.

Auf diesem Weg möchten wir uns bedanken bei den Sponsoren
und ”eißigen Helfern:
OSPA Rostock
Frau G. Sporreiter
Herr S. Martinmass
Firma Wirts
Herr N. Mocek
den Kuchenbäckern und den Eltern sowie für die musikalische
Umrahmung des Tages.

Kindertag in der Gemeinde Schwasdorf 

Auch in diesem Jahr lud der Kulturverein Schwasdorf am 05.
Juni alle Kinder zu einem vergnüglichen Nachmittag nach Rem-
lin ein.
Trotz persönlicher Einladung mussten wir leider erneut feststel-
len, dass die Beteiligung nur gering war.
Aber für die anwesenden Kinder wurde es ein lustiger Nachmittag. 
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Der ŒClownikussŽ sorgte
dafür, dass alle in sein
Programm mit einbezo-
gen wurden und so
manche Bemerkung der
Kinder brachte sogar
ihn zum Lachen. Zum
Abschluss erhielt jedes
Kind noch ein Tier, eine
Blume oder ein Schwert
aus Luftballons.
Anschließend war schon
für das leibliche Wohl ge-
sorgt und bei Bratwurst
und Getränken klang der
Nachmittag aus.
An dieser Stelle sei

noch einmal bemerkt, dass sich der Kulturverein für das näch-
ste Mal freuen würde, mehr Kinder begrüßen zu können.

Lindenschule Groß Wokern

Erstes Zusammenwachsen der Lindenschüler mit
den Poggeschülern aus Laiendorf bei einem gemein-
samen Sportfest in Groß Wokem

Im Vorfeld des gemeinsamen Sportfestes am 10. Juni 2010 hat-
ten sich alle Grundschüler der Linden- und Poggeschule auf
den sportlichen Dreikampf vorbereitet. Der Sportplatz wurde
noch einmal von vielen helfenden Händen gesäubert und die
Wettkampfstätten in einen optimalen Zustand versetzt. Pünkt-
lich um 7.45 Uhr trafen die Gäste aus Lalendorf im sportbegei-
sterten Ortchen Groß Wokern ein. 

Freudig wurden sie von den Grundschülern und Organisatoren
der Lindenschule empfangen. Um 8.00 Uhr eröffnete die Schul-
leiterin Frau Garloff mit einer kurzen Ansprache das Fest und
übergab dann Herrn Kugele, dem Organisator, das Wort. Er ap-
pellierte noch einmal an den Sportgeist und die Fairness, die
bei diesem Wettkampf im Vordergrund standen. Anschließend
verteilte er an die Riegenführer die Wettkamp”isten und erin-
nerte daran, dass unbedingt der Zeitplan einzuhalten ist. Auch
Herr Ackermann, Schulleiter der Poggeschule Lalendorf, ließ es
sich nicht nehmen, an diesem Tag Gast und Leiter einer Grup-
pe zu sein. 
Endlich konnten die Wettkämpfe mit cirka 160 Schülern zeit-
planmäßig um 8.15 Uhr beginnen. An den Stationen Lauf,
Sprung und Wurf wurde nun um die begehrten Urkunden und
Medaillen gestritten. In den Pausen der einzelnen Gruppen
konnte gefrühstückt werden, aber auch die an den Wettstätten
kämpfenden Sportler wurden angefeuert. Gegen 11.50 Uhr en-
dete der Dreikampf. Pünktlich zum Wettkampfende warteten die
Würstchen vom Grill auf alle Aktiven, die bereits großen Hunger
und Durst hatten. Ein großes Dankeschön an unsere Grillmei-
ster Frau Lühmann und Frau Tröbner, sowie an die Poggeschu-
le und den Förderverein der Lindenschule, die die Versorgung
bereitgestellt hatten.
Im Rechenbüro wurde währenddessen tüchtig gerechnet und
die besten Sportler im Dreikampf ermittelt. Gegen 13.00 Uhr er-
folgte die langersehnte Siegerehrung, die von der Schulleiterin
Frau Garloff und Herrn Kugele durchgeführt wurde. Stolz nah-
men die Bestplatzierten ihre Urkunden und Medaillen in Emp-
fang und bereiten sich nun schon wieder auf die Kreisjugends-
portspiele am 18. Juni 2010 in Güstrow vor.
Besonders hervorzuheben sind die sportlichen Leistungen von Ma-
this Baxmann aus der Lindenschule mit 308 erreichten Punkten.

M. Stresow

LS = Lindenschule Groß Wokern 
PS = Johann-Pogge-Schule Lalendorf

Ein großes Dankeschön allen Helfern und Beteiligten für das
gelungene Sportfest.

Resümee - Das machen wir wieder!



Nr. 13/2010 … 17 … Mecklenburgische Schweiz

Kita ŒGroß Roges Knirpse•

Schnell verging die Kindergartenzeit 
und bis zur Schule ist es jetzt nicht mehr weit!

Unsere Abschlussfahrt in das Schloss Güstrow war für uns Vor-
schüler ein spannendes, aber auch sehr informatives Erlebnis.
Dort speisten wir wie die Könige, haben erfahren, wie die Die-
ner lebten und spielten das frühere Leben selbst einmal nach.
Mit voller Spannung und Aufregung “eberten wir dem Abschlus-
sfest entgegen.
Wir erhielten eine Mappe, in der sich langjährige Zeichnungen
und Übungen be“nden. Als Überraschung gab die mittlere
Gruppe ein kleines Konzert.
Mit einem fröhlichen, aber auch einem weinenden Auge wurden
wir liebevoll von Silke verabschiedet.
Zur Feier des Tages wurde mit den Eltern Torte genascht.
Das Ende naht und dies wollen wir mit einer Übernachtungspar-
ty, mit Lagerfeuer und Schatzsuche im Kindergarten stim-
mungsvoll abschließen.

Wir, die Erzieherinnen des Kindergartens wünschen den
Schulanfängern viel Spaß und Erfolg in der Schule.

Kita ŒKleiner Maulwurf• Groß Wokern

Manege frei und Vorhang auf

Auf diesen Tag hatten wir uns lange gefreut. Nicht nur, dass
heute unser Kindertag war, hatten wir doch für den Nachmittag
viel geplant. In den letzten Wochen wurde geübt, geprobt und
ausprobiert, denn die Zirkuswelt umfasst viele Bereiche.
Die große Gruppe unterstützte unsere Vorbereitungen mit ge-
nialen Einfällen und Ideen. Doch leider sind nie alle guten Dinge
beisammen. Das Wetter ließ uns einfach im Stich. Schon mor-
gens mussten wir den Umzug durchs Dorf verkürzen. Am Nach-
mittag hofften wir bis zum Schluss. Punkt 15.00 Uhr, zur Eröff-
nung der Vorstellung, “ng es wieder an zu nieseln. Trotzdem
entschlossen wir uns, gemeinsam unser Programm fortzuset-
zen, denn es war alles vorbereitet und wir verkleidet und hüb-
sch geschminkt. Wir konnten uns doch nicht den Tag verderben
lassen.
Zirkusdirektor Caspari und Simoni begleiteten uns durch den
Nachmittag. Begonnen haben unsere Babyhunde. Es war nied-
lich anzusehen, wie sie durch Reifen und über Stangen stiegen.
Aber der absolute Gaudi war Fynn, den Caspari durch die Ma-
nege in einer Schubkarre schob. Prompt kippte unser kleinster
Babyhund mit Nuckel im Mund und seiner Flasche in der Hand
aus der Karre. Keine Miene hat er verzogen, im Gegenteil, er
fand es wohl noch toll. Unsere mittlere Gruppe begleiteten wir
durch die Vielfalt der Zirkustierwelt. Es waren bunt verkleidete
Elefanten, Hasen, Löwen u. a. zu sehen. Besonders gefährlich
war der Sprung durch den ŒFeuerreifen•. So manches Mal hat-
ten sich die Tiere bei den Proben das Fellchen verbrannt. Doch
heute klappte alles. Sogar eine Mutti hatte den Mut, den Sprung
zu wagen. Dafür gab es natürlich brüllenden Applaus.
Auch unsere Großen hatten viel zu bieten.
Süße Ballerinas, gelenkige Akrobaten und magische Zauberer
schwebten durch die Manege. Es wurde elegant balanciert, ge-
klettert und über Hindernisse gesprungen.
Jamie und Fabian entführten uns in die Welt der Magie. Sogar
ein Ei verschwand plötzlich. Im Großen und Ganzen war es
trotz Regen ein toller Tag. Wir wären traurig gewesen, wenn
sich unsere Mühe der letzten Wochen nicht gelohnt hätte und
unser Fest ausgefallen wäre.
Mit viel Eifer und Freude waren alle dabei und Gott sei Dank ist
niemand krank geworden.
Von dem Eintrittsgeld der Gäste werden wir uns etwas tolles als
Belohnung aussuchen.

Die Kaffeetafel mussten wir kurzer Hand in die Küche verlegen.
Dort gab es die leckersten Kuchen. Ein liebes Dankeschön an
alle ”eißigen Bäcker und Helfer. Jetzt noch ein Wort zum
Schluss.
Wegen den vielen Nachfragen haben wir uns entschlossen, un-
sere Zirkusvorstellung am 2. Juli um 16.00 Uhr ungekürzt zu
wiederholen. Anschließend wollen wir gemeinsam die Vor-
schüler feierlich verabschieden.
Wir hoffen diesmal auf besseres Wetter und würden uns freuen,
Sie wieder als Gäste begrüßen zu dürfen.
Auch Herrn Beltz möchten wir herzlich einladen.
Um sein ŒVersprechen• einzulösen, kann er gerne mit uns in der
Kita proben.

Bis bald!

Die ŒKleinen Maulwürfe•

Malerklekse beim Einsatz in unserer Kita

Seit langem schon war uns die Hauswand zum Spielplatz mit
der alten Malerei ein Dorn im Auge.
Jeden Tag spielen viele Kinder dort und Eltern holen ihre ŒKlei-
nen• ab und gehen daran vorbei.
Eine Lösung musste her. Wer könnte uns bei diesem Projekt
helfen? Da kam uns der freie Schultag der Hortkinder gerade
recht.
Nach etwas Motivation war es nicht schwer unsere ŒGrößten•
zu begeistern. Außerdem sprang ja ein Foto in der Zeitung da-
bei heraus und wer möchte dies nicht?!
Ausgerüstet mit Pinsel, Farbe und guter Musik legten wir los.
Eisenbahnen, Blumen und Raketen wurden nachgearbeitet und
wie von Zauberhand waren wir in 2 Stunden fertig. Einfach klasse!
Mit strahlenden Augen bestaunten die Kindergartenkinder das
vollendete Werk. Sie freuten sich, in Zukunft wieder ihre Mahl-
zeiten in dieser farbenfrohen Atmosphäre zu sich zu nehmen.
Wer sich selbst überzeugen will, kann gerne einen Spaziergang
zum Kindergarten machen und das Wandbild bestaunen.
Ein großes Lob und Dankeschön sagen

die Kinder und Erzieher der Kita ŒKleiner Maulwurf•
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Kita ŒSchnatterstübchen• Jördenstorf

Zirkusfest im Kindergarten

Der Kindergarten •SchnatterstübchenŽ in Jördenstorf verwan-
delte sich in den Zirkus •SchnatteriniŽ.
Nach wochenlangen Einstudieren der Zirkusnummern war es
endlich so weit.
Unser Zirkusfest stand vor der Tür.
Alle Kinder übten Zirkusnummern ein und waren mit viel Freude
und Eifer dabei. Als die Eltern hereinspazierten, erkannten sie
ihre Kinder und deren Erzieherinnen kaum wieder.
Die Kinder und Erzieherinnen veranstalteten ein buntes Pro-
gramm und die Augen der Eltern funkelten vor Freude.
Die vielen Attraktionen wie z. B: kleine Häschen, Seiltänzerin-
nen, Seehunde, Tiger, Schlangenbeschwörer usw. begeisterten
das zahlreich erschienene Publikum.
Bedanken möchten wir uns bei unseren Eltern, der Regional-
schule Jördenstorf, den Gemeindearbeitern sowie bei Herrn
Constien, der uns in Vertretung der Gemeinde besuchte und ei-
ne kleine Überraschung für die Kinder und Erzieherinnen im
Gepäck hatte.
Besonders möchten wir uns bei unseren Kuchenbäckern be-
danken, die selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Getränke
verkauften.

Das Erzieherteam der Kita Jördenstorf  

Kita ŒKleine Wühlmäuse• Prebberede

Kinder, wie die Zeit vergeht ...!

Die Kita ŒKleine WühlmäuseŽ in Prebberede feiert ihren 10. Ge-
burtstag. Aus diesem Anlass gestalten wir vom 28.06. -
02.07.2010 eine Festwoche. Höhepunkt dieser Woche wird der
Freitagnachmittag sein. Wir erwarten viele kleine und große Gä-
ste. Um 14.30 Uhr wird der Rostocker Künstler Wolfgang Rieck
mit uns auf große Seefahrt gehen. Danach gibt es Kuchen und
Kaffee, sowie ein kleines Programm der Kinder der Kita. Ansch-
ließend spielt DJ Axel zum Kindertanz auf. Alle Kinder mit ihren
Eltern und Geschwistern, alle Omis und Opis, Tanten und On-
kel sind herzlich eingeladen. 
Der Eintritt ist frei!

Die Kinder und Erzieher der Kita ŒKleine Wühlmäuse•

Kita ŒHaussee-Strolche• Schorssow

Sicher im Straßenverkehr

Um unsere Kinder sicherer im Straßenverkehr zu machen, lief
unter diesem Thema in den letzten Wochen ein Projekt.
Wie ein roter Faden zog sich das Thema durch unsere Angebo-
te. Die Kinder bekamen vielfältige Möglichkeiten, sich auch
selbstständig mit dem ŒStraßenverkehr• zu befassen. Sie sam-
melten Bildmaterial, sahen sich Bücher dazu an, bastelten Ver-
kehrsschilder, malten Bilder, bauten gemeinsam mit den Erzie-
herinnen einen Verkehrsgarten auf, usw.
Nun aber zu den Höhepunkten unseres Projektes:
Kurz nach der Einführung hatten wir die Möglichkeit, die
Schüler unserer Schule bei ihrem Projekttag zu diesem Thema
zu beobachten. Die Kinder waren sehr angetan von dem Ver-
kehrsgarten, welchen die Verkehrswacht aufgebaut hatte. Be-
sonders die Ampeln faszinierten sie. Sie schauten aber auch
sehr interessiert zu, wie die Schulkinder die gestellten Aufgaben
umsetzten. So konnten die Kinder erkennen, dass man ganz
genau aufpassen muss, was im Straßenverkehr passiert.
Um den Kindern das selbstständige Üben zu ermöglichen, fuh-
ren wir mit ihnen nach Teterow. Hier konnten die Kinder ihre
vorhandenen Kenntnisse anwenden.
Und sie hatten sich viel, von dem was ihnen inzwischen vermit-
telt wurde, gemerkt. Erstaunlich war auch, was einige Kinder
durch das tägliche Autofahren mit den Eltern wussten.
Die Kinder waren sehr beeindruckt von dem regen Straßenver-
kehr in der Stadt. Erkannten sie doch, dass man sehr aufmerk-
sam sein muss und beim Überqueren von Straßen im Ampelbe-
reich sich zügig bewegen muss.
Ein weiterer Höhepunkt des Projektes war der Besuch der Poli-
zei in unserer Einrichtung.
Die Kinder erfuhren viel über die Arbeit und die Aufgaben der
Polizei. Sie waren sehr interessiert an der Technik eines Poli-
zeiautos. Na und riesengroße Begeisterung herrschte natürlich,
als jeder einmal eine Runde mit dem Polizeiauto fahren durfte.
Den Abschluss des Projektes bildete der Tag mit der Verkehrs-
wacht. Früh am Morgen kam jedes Kind mit seinem eigenen
Fahrrad und Helm in die Einrichtung.

LINUS WITTICH - 
Wir sind lokal!

Mit LINUS WITTICH
sind Sie 2010 bestens

lokal informiert. 
Hier steckt 

Ihre Heimat drin!
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Die Verkehrswacht baute auf dem Hof ein Hindernisparcour auf.
Bevor die Kinder diesen absolvierten, erfuhren sie, wie wichtig
die technische Sicherheit eines Fahrrades ist und warum man
unbedingt einen Helm braucht.
Jedes Kind konnte an diesem Tag einen ŒFührerschein• ma-
chen, worüber sie sehr stolz waren. Außerdem wurden ihre vor-
handenen Kenntnisse noch einmal gefestigt. 
Zum Abschluss des Tages durften die Kinder in eine Überra-
schungskiste fassen und sich eine kleine Belohnung heraus-
nehmen.
Wir möchten abschließend die Gelegenheit nutzen, um uns bei
den Eltern, der Polizei und der Verkehrswacht für ihre tatkräfti-
ge Unterstützung zu bedanken.

Die Kinder und Erzieherinnen der
AWO-Kita ŒHaussee - Strolche• in Schorssow

Demokratischer Frauenbund e. V.

Neukalener Straße 22 
17166 Teterow

Am 29. Juni “ndet beim Demokratischen Frauenbund in Te-
terow, Neukalener Straße 22 eine Sprechstunde mit dem
Rechtsanwalt Alexander Schmidt aus Neubrandenburg statt.
Die Beratung ist für Hartz IV-Empfänger kostenlos. Bei Interes-
se vereinbaren Sie bitte einen Termin unter folgender Telefonnum-
mer: 03996/173418 (dfb). Bringen Sie bitte alle Unterlagen zur Ein-
sicht mit, nur dann kann eine kompetente Beratung erfolgen.

Mit freundlichem Gruß 

Ursula Schadwinkel

Förderverein Bürgerhaus 
der Gemeinde Warnkenhagen e. V.

Wassermühle Ziddorf ist einen Ausflug wert

Nur wenige aus dem Frauentreff des Gottiner Bürgerhauses
kannten bisher die Wassermühle Ziddorf. Das sollte sich än-
dern. Wir meldeten uns für den 1. Juni bei der Vereinsvorsitzen-
den der Wassermühle Ziddorf, Frau Susanne Conrath, zu einer
Führung durch die Mühle und den Park und - wie könnte es an-
ders sein - zu Kaffee und Kuchen an. 
Die Führung durch die denkmalgeschützte Wassermühle über-
nahm Herr Paul Csiszmarek aus Ziddorf. Die Mühle wurde 1866
vom Grafen Rudolf von Bassewitz als Getreidemühle errichtet
und arbeitete noch bis 1956 mit Wasserkraft. Das Wasserrad
und die Mühlentechnik sind vollständig und zum großen Teil im
Original erhalten. Davon konnten wir uns überzeugen und war-
fen auch einen Blick in die wieder zugängliche Backstube. 

Doch ebenso interessant fanden wir die Ausstellungen im Haus.
Anselm Wolter, den wir schon von drei Ausstellungen im Bür-
gerhaus Gottin kennen, zeigt Bilder von Elisabeth Busse. Die
Reuter-Ausstellung von Paul Csiszmarek wird ab November zu
Reuters 200. Geburtstag in Gottin zu sehen sein. Hartmut Hen-
nings Theaterplakate aus seinem Schaffen an der Komischen
Oper Berlin fanden wir sehr beeindruckend und interessant.
In den 6000 qm großen Park mit Bauerngarten konnten wir lei-
der nur einen kurzen Blick werfen, der Regen trieb uns schnell
wieder ins Haus. Dort emp“ng uns der Duft von frisch gebacke-
nem Kuchen. Er schmeckte auch köstlich. Es gab dann noch inter-
essante Gespräche über die Aufgaben des Ziddorfer Vereins und
die Zukunft der Wassermühle als Kunsthaus. Zur Eröffnung am 17.
Juli wird unser Bürgerhausverein ganz sicher anwesend sein.
Doch die größte Überraschung kam zum Schluss. Herr Csisz-
marek übergab uns die Ausgabe Nr. 35 der Zeitschrift Œfür
dich• aus dem Jahr 1965, in der Gottiner Jungs das Titelbild
schmücken (!) und Joachim Wohlgemuth (Autor von ŒEgon und
das achte Weltwunder•) unter der Überschrift ŒDer da wurde Bür-
germeister• seine Gedanken zu einem alten Bild, dem Bürgermei-
ster Albert Gick und die LPG ŒNeues Leben• niederschrieb. Und
dann begann für Tage das große Bilderrätselraten im Dorf! 

Heidrun Niemann
Margit Schütt 
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Wattmannshagener Anglerverein 1948 e. V.

Gemeindeverbandspokalangeln 

Waitmannshagen. Beim im Rahmen des Lalendorfer Sommer-
festes ausgetragenen Angelturnier am 12. Juni 2010 in Langha-
gen vom AV Langhagen organisiert, holte die Mannschaft des
Wattmannshagener Anglervereins den Pokal vor dem AV Lang-
hagen und AV Lalendorf In Einzelwertung siegte Bodo Blauwitz
vom AV Lalendorf vor den Angelfreunden Zöhner (AV Langha-
gen) und Karsten Schwarz (AV Wattmannshagen).
Die Veranstaltung war gut organisiert und fand bei guter Witte-
rung statt. Im Jahr 2011 wird die Veranstaltung vom AV Lalen-
dorf organisiert
Das Paarangeln des Wattmannshagener Anglervereins am
Sonntag, dem 13. Juni 2010 am Krummen See fand mit einer
Rekordbeteiligung von 25 Paaren statt. Es gewann das Paar
Otte vor dem Paar Becker und dem Paar Jänsch. Bei Kaffee
und Kuchen sowie Wurst vom Grill endete ein schöner Nachmit-
tag. Allen, die zum Gelingen der Veranstaltungen beitrugen, sei
an dieser Stelle gedankt.

Petri Heil! 

Ev.-luth. Kirchgemeinde Belitz

Pastor Dietmar Cassel
Kantor-Müschen-Weg 9, 17168 Prebberede
Tel: 039976/50260 Fax: 039976/55296
E-Mail: belitz@kirchenkreis-guestrow.de
Sprechzeiten: Montag von 10 - 12 Uhr 

Sie sind herzlich eingeladen zu folgenden Gottes-
diensten und Veranstaltungen: 

Sonntag, 27. Juni 4. Sonntag nach Trinitatis
ŒIch will deinen Namen kundtun meinen Brüdern; ich will dich in
der Gemeinde rühmen.• (Ps. 22,23)
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 04. Juli 5. Sonntag nach Trinitatis
ŒDer Herr sprach zu Abraham: Ich will dich segnen, und du
sollst ein Segen sein.• 
(1. Mose 12,2)
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 11. Juli 6. Sonntag nach Trinitatis
ŒFürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei
deinem Namen gerufen; du bist mein!• (Jes. 43,1)
10.00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst (Termin

geändert: bitte beachten!!)

Letzte Sitzung des alten Kirchgemeinderates am Dienstag,
den 06. Juli ab 19 Uhr im Pfarrgarten. Wir wollen gemeinsam
grillen und die Legislaturperiode gemütlich ausklingen lassen.
Bitte Salate etc. mitbringen. Für Getränke und Grillgut wird ge-
sorgt.

Der Kon“rmandenkreis trifft sich am Freitag, den 02. Juli um
16 Uhr im Pfarrhaus in Teterow (Schulstr. 2)

Regelmäßige Veranstaltungen:

Montag 19.00 Uhr Chor
Mittwoch 14.45 Uhr Christenlehre (2. - 4. Klasse)
Mittwoch 15.45 Uhr Kinderstunde auch für 

Vorschulkinder + 1. Klasse
Donnerstag 19.00 Uhr Bläserkreis

im Namen der Kirchgemeinde Belitz 

Ihr
Dietmar Cassel
Pastor

Ev.-luth. Kirchgemeinde Bülow

An der Kirche 1, 17166 Bülow
Tel. 039933/70345; Fax 71919
Im Internet: www.kg-buelow
E-Mail: Pfarramt@kg-buelow.de

Gottesdienste 

27. Juni 10.30 Uhr Kirche Bristow
04. Juli 10.30 Uhr Kirche Bülow
11. Juli 10.30 Uhr Kirche Dahmen
BIBELGESPRÄCHSKREIS
Jeden 3. Donnerstag 19.30 Uhr Ort wird in den Gottesdiensten
bekannt gegeben. Sonst bitte nachfragen 
BIBELSTUNDE MOLTZOW
Den 2. Mittwoch im Monat im Gemeindehaus Moltzow um 15.00
Uhr - Kaffee trinken, singen, etwas aus der Bibel hören
KINDERSTUNDE 
Erst wieder nach den Sommerferien

TEENIESTUNDE
Während des Soccer-Camp wird auch hier natürlich Fußball ge-
spielt - ansonsten donnerstags 16.00 Uhr in Schorssow in der
Grundschule
Kon“rmandenunterricht
Ausnahmsweise “ndet der Kon“unterricht auf dem Fußballfeld
statt während des Soccer-Camp
Sonst donnerstags 16.30 Uhr Pfarrhaus Bülow
JUGENDSTUNDE 
Freitag, 19.30 Uhr Pfarrhaus Bülow 
(nicht während des Soccer-Camp)
SOCCER-CAMP 2010 an alle Fußballfans!
Es ist wieder so weit! Seid ihr “t? Wieder wollen wir fast eine
Woche mit Pro“s Fußball spielen, trainieren, über Gott nach-
denken und mit allen, die wollen, WM-Spiele anschauen, soweit
möglich.
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Mit dabei sind wieder:
Will, Sue, Eric u. a. aus Manchester (England) und Umgebung.
Viele von euch kennen sie ja schon. 
Wir treffen uns an jedem Nachmittag von Dienstag bis Sonn-
abend, in der Woche vom 29. Juni bis 04. Juli
Ab 15 Uhr bis etwa 18 Uhr. Wer nicht rechtzeitig kommen kann,
kann wie immer später dazu kommen. Bringt auch Freunde mit.
In diesem Jahr sind wir auf dem Sportplatz in SCHORSSOW!
Auch in diesem Jahr haben sich Œunsere• Engländer angeboten
an 3 Vormittagen in Schulen den Englisch- und Sportunterricht
mit zu gestalten. Die Schulen nehmen das Angebot gerne an.
Und die Kids freuen sich darauf. Dies Jahr geht•s in die Benja-
minschule (Remplin), in die Johannes-Schule (Langhagen) und
in die Lindenschule nach Groß Wokern!

Der neue Kirchgemeinderat wurde gewählt

Am 06.06.2010 wurde für die Kirchgemeinde Bülow ein neuer
Kirchgemeinderat gewählt.

Frau Kathrin Bruhn (Dahmen)
Herr Stefan Fischer (Hohen Demzin)
Frau Gabriele Hückstedt (Bülow)
Frau Sabine Klick (Rothenmoor)
Herr Gerald Klick (Rothenmoor)
Frau Angelika Maaß (Dahmen)
Herr Bernhard Scharrer (Schorssow)

Wir danken allen neuen Kirchgemeinderäten, dass Sie sich für
dieses wichtige Amt zur Verfügung stellen. Auch ein großer
Dank an alle, die sich an der Wahl beteiligt haben. 

Johannes Holmer
Pastor

Ev.-luth. Kirchgemeinde Hohen Mistorf

Pastor Thomas Widmer
An der Kirche 3, 17166 Alt Sührkow OT Hohen Mistorf
Tel. 03996/172730; Handy 0160/95605432
Bürozeiten: 
- montags, 8 bis 10 Uhr, dienstags, 8 bis 9 Uhr
Am besten Sie vereinbaren telefonisch einen Termin mit mir! 
- dienstags 10 bis 11 Uhr Kassenstunde

Urlaub des Pastors: 12. - 25.07.2010
Wir freuen uns über Ihren Besuch in unseren Kirchen und in
den Veranstaltungen unserer Gemeinde!

Gottesdienste
Sonntag, 04.07.2010 (5. Sonntag nach Trinitatis) 
Groß Markow 09.00 Uhr 
Hohen Mistorf 10.30 Uhr
Sonntag, 18.07.2010 (7. Sonntag nach Trinitatis) 
Remplin 09.00 Uhr
Hohen Mistorf 10.30 Uhr

Kindernachmittag
Unsere Gemeindepädagogin Frau Lück (Tel. 039951/27023)
lädt wieder zum Kindernachmittag für Schulkinder in das Pfarr-
haus Hohen Mistorf im neuen Schuljahr ein. Jetzt kommen erst
mal die Sommerferien!

Frauenkreis
Herzlich willkommen zum Frauenkreis jeden letzten Dienstag im
Monat um 14.30 Uhr im Pfarrhaus Hohen Mistorf unter der Lei-
tung von Rosmarie Schöder!
Am 29.06.2010 geht es auf einen Aus”ug in das Kloster Ver-
chen zu den dortigen Schwestern.
Herzlich willkommen! 

Ihr Thomas Widmer

Ev.-luth. Kirchgemeinde Jördenstorf

Anschriften:
€ Pastor Dr. Daniel Havemann und Kirchenmusikerin Annette Have-

mann, Teterower Str. 10, 17168 Jördenstorf, Tel.: 039977/30356
€ Friedhofsverwalter Heinz Dabels, Groß Wüstenfelder Str. 6,

17168 Jördenstorf, Tel.: 039977/31873

Die Kirchgemeinde lädt zu 
folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste: 
27. Juni
10.30 Uhr Der Besondere Gottesdienst

(mit ŒKinderkirche•) 
4. Juli
17.00 Uhr Jubiläumskonzert der 

Jördenstorfer Kantorei
11. Juli
9.00 Uhr Gottesdienst 

Kirchgemeinderat
Der neugewählte Kirchgemeinderat (in alphabetischer Reihenfolge): 
€ Frau Ute Genz
€ Frau Marianne Griephan
€ Herr Wilhelm Jürß
€ Frau Birgit Kadsewitz
€ Frau Gerlinde Krecklow
€ Frau Susanne Schmedemann
€ Frau Ute Schmidt
€ Herr Peter Schoknecht

Stellvertreter (mit beratender Stimme): 
€ Frau Gudrun Harm
€ Frau Doreen Taschkuhn

Die Namen sind bereits im Gottesdienst und durch Aushang öf-
fentlich bekannt gemacht worden. Einsprüche gegen die Wahl
können beim Landessuperintendenten eingereicht werden. Sie
sind zu begründen und durch mindestens 7 wahlberechtigte
Gemeindeglieder zu unterschreiben. Einsprüche können auch
in der Jördenstorfer Kirchgemeinde abgegeben werden. Die
Einspruchsfrist endet am Montag, dem 5. Juli. 
Der neugewählte Kirchgemeinderat trifft sich am Donnerstag,
dem 8. Juli, um 1930 Uhr zu seiner ersten Sitzung.

Kirchliche Kindergruppen

Die Jungs-Gruppen
(ŒBibel & Fußball•): 
€ Jungs, Klasse 1 - 4: 
mittwochs, 14.00 - 15.00 Uhr 
€ Jungs, Klasse 5 - 6: 
mittwochs, 15.30 - 16.30 Uhr 

Die Gruppen der Mädchen: ŒTreffpunkt Gospel•: 
€ Mädchen, Klasse 1 - 4: donnerstags, 14.00 - 15.00 Uhr 
€ Mädchen, Klasse 5 - 6: donnerstags, 15.15 - 16.15 Uhr 

Jubiläumskonzert 
10 Jahre Jördenstorfer Kantorei

Sonntag, 4. Juli, 1700 Uhr
Sommermusik mit Gospelmesse
Gospelmesse, Gospelsongs, 
moderne Liedsätze & Lieder 
zum Mitsingen 
Bläsergruppe, Schlagzeug, 
Klavier (Swetlana Fidorra)
In diesem Jahr feiert unsere Jördenstorfer Kantorei ihr
10-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wollen wir am 
4. Juli um 17.00 Uhr (!) gemeinsam mit Ihnen feiern. Für
dieses Jubiläum haben wir ein besonderes Programm er-
arbeitet: Mit der ŒMainzer Messe•, einer Gospelmesse
von Thomas Gabriel, wartet ein musikalischer Leckerbis-
sen auf Sie. Gospelsongs und moderne Liedsätze wer-
den den Funken überspringen lassen. Instrumental wird
die Musik von einer Bläsergruppe, Schlagzeug und Kla-
vier gestaltet. 
Der Eintritt ist frei, am Ausgang bitten wir um eine Spen-
de. Kommen Sie und bringen Sie andere mit!



Mecklenburgische Schweiz … 22 … Nr. 13/2010

Kon“rmanden
€ Vorkon“rmanden: donnerstags, 16.30 - 17.30 Uhr

Chor
Der Chor trifft sich dienstags jetzt schon um 19.30 Uhr in der
Kirche. Generalprobe ist am Dienstag, dem 29. Juni. 

Hochzeitsjubiläen

Sie freuen sich auf ein Hochzeitsjubiläum - eine
silberne, goldene oder gar diamantene Hoch-
zeit? Gern können wir dieses Jubiläum mit einer
feierlichen Andacht in der Kirche beginnen. Es
gibt keinen schöneren Anlass, um Gott für die
Begleitung und Bewahrung zu danken und sich

seinen Segen für die kommende Zeit zusprechen zu lassen. 
Melden Sie sich bitte frühzeitig, damit wir den Termin abstim-
men können. 
Gern komme ich auch zu einer Andacht oder einem Besuch zu
diesem Anlass zu Ihnen nach Hause. Wir sind aber darauf an-
gewiesen, dass Sie mich informieren und einladen. Anders als
für die Geburtstage gibt es für Hochzeitsjubiläen keine für alle
Gemeindeglieder zutreffenden Listen oder Unterlagen. Wenn
Sie also einen Besuch oder eine Andacht wünschen, geben Sie
mir bitte rechzeitig Bescheid.

Im Namen der Kirchgemeinde Jördenstorf

Daniel Havemann
Pastor 

Ev.-luth. Kirchgemeinde
Klaber/Serrahn

Nr. 25, 18279 Klaber
Tel.: 038456/60972, Fax: 60695

Wochenspruch am 27. Juni 2010:
Einer trage des andern Last, 
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6,2

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten: 

Datum Groß 
Wokern Klaber Langhage     Serrahn Kollekte 

27.06.2010 10.00 in Klaber Religions-
(4. So. n. goldene Kon“rmation päd. Aus-
Trinitatis) mit Abendmahl bildg. von

Erzieherinen
in kirchl

Kinderta-
gesstätten

04.07.2010 10.00 in Serrahn eigene
(5. So. n. Einführung der neuen Gemeinde
Trinitatis) Kirchgemeinderäte mit

Abendmahl
11.07.2010 09.00 10.30 Erhalt und
(6. So. n. Erneuerung
Trinitatis) v. Kirchen

u. kirchl. Ge-
bäuden im

Kirchenkreis

Wir laden herzlich ein zu den regelmäßigen Veranstaltungen: 
Kinderstunde
ab 1. Klasse                                                 . .
dienstags, 15.30 Uhr, für beide Orte 
6. Juli Abschlussfest in Serrahn
mittwochs, 15.30 Uhr, Klaber 30. Juni
Mädchentreff in Serrahn:
ab 4. Klasse donnerstags
16.15 - 17.45 Uhr
8. Juli Abschlussfest
Pfad“nder:
ab 3. Klasse montags, 16.30 Uhr, Serrahn,

Jugendstunde:
samstags, 19.30 Uhr, Serrahn
(Diak. Zentrum Werkstattboden)
Blaukreuz-Begegnungsgruppe:
dienstags, 19.30 Uhr, Serrahn,
Diak. Zentrum (Werkstattboden)

Besondere Veranstaltungen:

Samstag, 26.06.  
17.00 Uhr Johannisfest in der Johannes-Schule Langha-

gen mit Feuer, Spielen und Essen.
Sonntag, 27.06.  
10.00 Uhr goldene Konfirmation in Klaber für alle, die in

den Jahren 1959 und 1960 in einer unserer 4 Kir-
chen konfirmiert wurden oder Konfirmanden, die
an anderen Orten konfirmiert wurden und jetzt in
unserer Gemeinde leben. Anmeldungen und Hin-
weise bitte ins Pfarramt. An diesem Tag ist in
Serrahn kein Gottesdienst!

03.07.  Landesjungschartag 2010 in Waren für Kinder
im Alter von 8 - 12 Jahren. 
Infos bei Beate Nitzsche, Tel. 038456/60973.

Sonntag, 04.07. 
10.00 Uhr Einführung der Kirchenältesten in Serrahn.
Dienstag, 06.07. 
15.30 Uhr Abschlussfest der Kinderstunden Klaber und

Serrahn in Serrahn am See.
Freitag, 09.07.  
10.00 Uhr Gottesdienst der Johannes-Schule zum Ab-

schluss des Schuljahres in der Kirche Langhagen.

Markus Holmer
Pastor

Ev.-luth. Kirchgemeinde 
Thürkow-Warnkenhagen

Kirchsteig 4, 17168 Thürkow, Tel. 039975/70201 oder 
Tel. 039975/70012, Fax 039975/75830, Handy: 0162/9892498. 
E-Mail: thuerkow-warnkenhagen@kirchenkreis-guestrow.de
Internetseite - ŒFörderkreis Warnkenhagen•: 
www.kirche-warnkenhagen.de
P. Wesch ist am besten zu erreichen: 
Mo. - Fr., 08.00 bis 09.30 Uhr, 12.00 bis 14.00 Uhr und ab
18.00 Uhr

Jesus Christus spricht:
ŒEuer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an
mich!• Johannes 14, 1. Jahreslosung 2010

Die Kirchgemeinde lädt Sie herzlich ein: 

Unsere Gottesdienste

27.06. keine Gottesdienste (Familiencamping Graal-
Müritz)

04.07., 5. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr ökumen. Gottesdienst zum Levitzower Parkfest 

Festzelt
11.07., 6. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr Warnkenhagen
18.07., 7. So. n. Trinitatis
10.00 Uhr Levitzow: Gottesdienst zur Einführung des neuen

und Verabschiedung des bisherigen Kirchgemein-
derates, anschl. Kirchenkaffee

Gesprächsabend:

Sommerpause
11.08.10, Grillabend im Pfarrgarten Thürkow, 19.00 Uhr

Christenlehre und Konfirmandenunterricht: 

Christenlehre:
1. bis 6. Klasse: freitags, 15.00 Uhr Warnkenhagen, im Turm.
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Vorkon“rmanden und Kon“rmanden :
Der Kon“rmandenunterricht für die 7. und 8. Klasse “ndet immer
donnerstags um 16.00 Uhr in Warnkenhagen, Turmraum, statt.
Am 24. Juni keine Kon“rmandenunterricht und am 25. Juni kei-
ne Christenlehre (Graal-Müritz) 
Wenn Kinder/Kon“rmanden neu mitmachen möchten und abge-
holt werden sollen, dann bitte P. Wesch anrufen.
Während der Ferien und am Freitag, als letzten Schultag, ist
kein Unterricht.
Am 02.07.10 ist der letzte Unterrichtstag der Christenleh-
re/Kon“rmandenunterricht in diesem Schuljahr!

Sie sind herzlich eingeladen!

KGR - Wahl 2010 in unserer 
Kirchgemeinde Thürkow-Warnkenhagen

So haben Sie unseren neuen Kirchgemeinderat gewählt:
Da der gewählte Herr Torsten Schuh durch aktuelle beru”iche
Belastung im Beirat mitarbeiten möchte - folgendes Ergebnis
Der Kirchgemeinderat:
Becker, Uwe Warnkenhagen
Holm, Karin Warnkenhagen
Schuckmann, Wilfried Thürkow
Zaremba, Gerlinde Levitzow
Losch, Erhard Levitzow
Rux, Annemarie Bartelshagen
Bommer, Walter Levitzow
Remmer, Lucia Dalkendorf
Möller, Ute Thürkow
Schoknecht, Angelika Todendorf
Brokop, Regina Thürkow
Brinkhoff, Marita Todendorf
Fehler, Martina Gottin
Prange, Katrin Bartelshagen
von Grawert, Barbara Appelhagen
Kitzmann, Marita Levitzow
König, Juliane Thürkow
in den Beirat wurden gewählt:
Schuh, Torsten Tenze
Skolinski, Karola Tellow
Matzkeit, Martina Tellow
Preuß, Jana Levitzow

Allen Kandidatinnen und Kandidaten sei herzlich gedankt, dass
sie das Gemeindeleben der nächsten 6 Jahre in unserer Kirch-
gemeinde begleiten und leiten wollen.

Im Namen der Kirchgemeinde
Pastor Udo Wesch

Ev.-luth. Kirchgemeinde Wattmannshagen

Rachower Str. 49, 18279 Wattmannshagen, Tel. 038452/20712
wattmannshagen@kirchenkreis-guestrow.de

Gottesdienste in unserer Kirchgemeinde

Sie sind herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten in unserer
Kirchgemeinde:
27. Juni 2010 10.00 Schlieffenberg mit Abendmahl
04. Juli 2010 10.00 Wattmannshagen mit Taufe
11. Juli 2010 10.00 Schlieffenberg

Kinderkirche 

Liebe Kinder! Wenn ihr in die 1. - 6. Klasse geht oder wenn ihr
schon bald zur Schule kommt, seid ihr herzlich eingeladen zur
KINDERKIRCHE. Wir wollen gemeinsam Geschichten aus der
Bibel kennenlernen, singen, spielen, basteln und malen und
auch gemeinsam essen und trinken ƒ und haben dafür einen
ganzen Vormittag Zeit! Ich freue mich auf euch! Wir treffen uns
im Pfarrhaus in Wattmannshagen am Sonnabend, d. 26. Juni
2010 von 9.00 - 12.00 Uhr . 

Gemeindepraktikum

In der Zeit vom 28. Juni bis zum 8. Juli 2010 wird Jana Schät-
zel aus Lalendorf während ihres Schulpraktikums in unserer Kirch-
gemeinde mitarbeiten. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

Miteinander und mit der Bibel im Gespräch 

Gemeinsam Bibeltexte lesen mit den Fragen unserer Zeit - da-
zu sind Sie herzlich eingeladen beim Bibelgesprächsabend am
Mittwoch, d. 30. Juni 2010 um 19.30 Uhr im Pfarrhaus in Watt-
mannshagen.

Brunnenfest

In diesem Jahr feiern wir unser 13. Brunnenfest am Sonn-
abend, d. 10. Juli 2010 auf dem Pfarrhof in Wattmannshagen
mit unserem Posaunenchor und Abendbrot - rund um den
Brunnen ƒ und es wird auch wieder Theater gespielt! 
Wir freuen uns, wenn Sie etwas für das gemeinsame Abendbrot
mitbringen. 
Vielen Dank! Alle sind herzlich eingeladen! Wir beginnen um
18.00 Uhr. 

Gesine Wiechert
Pastorin

LINUS WITTICH KGLINUS WITTICH KG
VVEERRLLAAGG  ++  DDRRUUCCKKRöbeler Straße 9 · 17209 Sietow

Telefon: 03 99 31/5 79-0
Fax: 03 99 31/5 79-30 
e-mail: m.winter@wittich-sietow.de · Internet: www.wittich.de
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